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Aufgaben und rechtliche Grundlagen der Finanzplanung

Rechtliche
Grundlagen

Planungs-
instrument
der Landes-
regierung

Finanzpla-
nung durch

Wachstums-

schwiche

und Konsoli-

dierungsbe-
darf gepragt

Bund und Lander sind nach § 50 Haushaltsgrundsatzegesetz (HGrG)
in Verbindung mit § 9 Abs. 1 und § 14 des Gesetzes zur Forderung
der Stabilitat und des Wachstums der Wirtschaft (StabG) verpflichtet,
ihrer Haushaltswirtschaft eine flnfjahrige Finanzplanung zu Grunde
zu legen. Sie ist gemal § 9 Abs. 3 StabG jahrlich durch Fortschrei-
bung an die veranderten gesamt- und finanzwirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen anzupassen.

Nach § 31 der Hessischen Landeshaushaltsordnung (LHO) wird der
Finanzplan vom Ministerium der Finanzen aufgestellt und von der
Landesregierung beschlossen. Er ist dem Hessischen Landtag zur
Kenntnis vorzulegen. In der Finanzplanung ist darzustellen, welche
Ausgaben die Regierung im mittelfristigen Zeitraum fur erforderlich
halt, wie diese gedeckt werden sollen und wie sich der Haushalt in die

erwartete gesamtwirtschaftliche Entwicklung einfugt.

Im Unterschied zum Haushaltsplan, der vom Landtag in einem form-
lichen Gesetzgebungsverfahren verabschiedet wird, handelt es sich
bei der Finanzplanung allerdings ausschliellich um ein Planungs-
und Informationsinstrument der Landesregierung, dem keine unmit-

telbare Vollzugsverbindlichkeit folgt.

Die Aufstellung des Haushalts 2026 und der mittelfristigen Finanzpla-
nung 2025 bis 2029 erfolgt vor dem Hintergrund einer anhaltenden
Wachstumsschwache in Deutschland. Gleichzeitig sind die Ausgaben
im Landeshaushalt inflationsgetrieben stark angestiegen. Beides zu-
sammen — eine insgesamt verhaltene Einnahmeentwicklung und
stark steigende Ausgaben — fuhrt dazu, dass alle offentlichen Haus-
halte aktuell und auf mittlere Sicht unter einem massiven Konsolidie-

rungsdruck stehen.

Der vorliegenden Finanzplanung kommt vor diesem Hintergrund die
Funktion zu, auf Basis des gegenwartig Uberschaubaren Sach-,
Rechts- und Informationsstandes den finanziellen Rahmen zu be-
schreiben, in dem sich die Landespolitik bei Einhaltung der Vorgaben
der Schuldenbremse grundsatzlich bewegen kann. Es bleibt indes
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dem Haushaltsgesetzgeber vorbehalten, diesen Rahmen durch kon-

krete MalRnahmen auszuftllen.

Hinzuweisen ist darauf, dass die Finanzplanung immer nur eine stich-
tagsbezogene Momentaufnahme darstellt, die die zum jetzigen Zeit-
punkt wahrscheinliche Entwicklung der Finanzsituation des Landes in
den kommenden Jahren beschreibt. Vom Land nicht zu beeinflus-
sende exogene Faktoren — etwa geopolitische Konflikte oder die Ver-
scharfung von globalen Handelskonflikten — konnen selbst bei sorg-
faltiger Planung bereits kurzfristig zu einer substantiellen Verande-

rung der Finanzlage des Landes flhren.

Der vorliegende Finanzplan umfasst die Jahre 2025 bis 2029. Fir die
Jahre 2025 und 2026 entsprechen die Ansatze den am 20.10.2025
vom Kabinett beschlossenen Entwlrfen des Nachtragshaushalts
2025 und des Haushalts 2026. Den eigentlichen Planungszeitraum
bilden die Jahre 2027 bis 2029. Die Hessische Landesregierung hat
die vorliegende Finanzplanung am 03.11.2025 verabschiedet.

Il. Wirtschaftliches und finanzpolitisches Umfeld der Finanzplanung

1. Wirtschaftliche Rahmendaten

1.1 Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage

Deutsche
Wirtschaft in
anhaltender
Stagnation

Die deutsche Volkswirtschaft leidet unter einer anhaltenden Wachs-
tumsschwache: Im Jahresdurchschnitt 2024 ging das preisbereinigte
Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,5 % zurlck, nachdem es im Jahr 2023
bereits um 0,9 % gesunken war. Im laufenden Jahr setzt sich die
Wachstumsschwache im ersten Halbjahr nach den bislang vorliegen-
den Daten fort. Nach Einschatzung der Bundesregierung im Rahmen
der Herbstprojektion soll das BIP in diesem Jahr lediglich um 0,2 %

zulegen.

Im Ergebnis liegt die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2025 damit
preisbereinigt etwa auf dem Niveau zum Jahresende 2019. Die deut-

sche Wirtschaft tritt damit seit sechs Jahren auf der Stelle. Corona-Vi-
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rus-Pandemie, kriegsbedingte Energiepreisschocks und handelspoliti-
sche Unsicherheiten haben damit erkennbare Spuren in der deutschen

Wirtschaft hinterlassen.

Nachdem der Preisauftrieb 2024 auf jahresdurchschnittlich 2,4 % deut-
lich zurickgegangen ist, setzte die EZB ihren in 2023 begonnen Kurs
der geldpolitischen Lockerungen im Jahr 2024 mit vier Zinsschritten
fort. Zum Jahresende 2024 betrug der Einlagezins 3,0 %. Im ersten
Halbjahr 2025 endete der Zinssenkungszyklus nach vier weiteren Zins-
schritten. Aktuell bewegen sich die Zinssatze in einer Bandbreite von
2,0 % bis 2,4 %. Die Teuerung durfte laut Herbstprojektion der Bun-
desregierung im laufenden Jahr auf 2,1 % sinken und 2026 das 2 %-

Inflationsziel der EZB erreichen.

Der Arbeitsmarkt zeigte zuletzt ein durchwachsenes Bild: Einerseits er-
reichte die Zahl der Erwerbstatigen im Jahr 2024 mit durchschnittlich
46,08 Mio. Personen erneut einen Hochststand (Vorjahr: 46,01 Mio.
Personen). Diese positive Dynamik kam allerdings im laufenden Jahr
zum Erliegen: Im August lag die Zahl der Erwerbstatigen mit 45,95 Mio.

Personen wieder geringfugig unter dem Vorjahresniveau.

Die Zahl der Arbeitslosen stieg das dritte Jahr in Folge an. Im Septem-
ber 2025 waren 2,95 Mio. Personen als arbeitslos gemeldet. Gegen-
uber dem Vorjahresmonat bedeutet dies ein Plus von rd. 148 Tsd. Die
Arbeitslosenquote nahm abermals um 0,3 Prozentpunkte auf 6,3 % zu.
Die Auswirkungen der ungunstigen wirtschaftlichen Entwicklung errei-

chen somit zunehmend auch den Arbeitsmarkt.

In ihrer Herbstprojektion 2025, die die Grundlage flur die vorliegende
Finanzplanung bildet, prognostiziert die Bundesregierung fur das lau-
fende Jahr einen moderaten Zuwachs des realen BIP in Hohe von
0,2 % (vgl. Abbildung 1), da sie fur Herbst 2025 eine leichte konjunktu-
relle Erholung auf niedrigem Niveau erwartet. Zur Jahreswende
2025/2026 dirfte dann die binnenwirtschaftliche Dynamik an Fahrt auf-
nehmen, gestutzt von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maf3nah-
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men der Bundesregierung. Belastend wirken neben der Aulenwirt-
schaft weiterhin strukturelle Faktoren, insbesondere die verschlech-
terte internationale Wettbewerbsfahigkeit, eine geodkonomische Frag-
mentierung und die fortschreitende Alterung der deutschen Bevolke-

rung.

Abbildung 1: Schwache Wachstumsdynamik der deutschen Wirtschaft 2025

Belebung in
2026 und
2027

Ausblick bis
2030

Prognostizierte Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in den Jahren 2025 bis 2029
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Quelle: Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung

Fir die kommenden beiden Jahre rechnet die Bundesregierung mit ei-
ner wirtschaftlichen Belebung infolge der kreditfinanzierten, expansi-
ven Fiskalpolitik, aber auch aufgrund geplanter Strukturreformen. Kon-
kret erwartet sie ein BIP-Wachstum in Hohe von 1,3 % bzw. 1,4 %. Die
Verbraucherpreis-Inflation durfte in 2025 auf 2,1 % sinken und in den

folgenden Jahren etwa auf diesem Niveau verharren.

Im Rahmen ihrer Mittelfristprojektion bis 2029 geht die Bundesregie-
rung davon aus, dass die deutsche Wirtschaft auf Grund des zuneh-
menden demografisch bedingten Fachkraftemangels nur noch ver-
gleichsweise verhalten wachsen wird. Insgesamt rechnet sie fur die
Jahre 2028 bis 2030 mit einem moderaten jahrlichen BIP-Anstieg in
Hohe von 0,9 %, der das geringe Potenzialwachstum von 0,4 % bis

0,5 % pro Jahr leicht Ubersteigt.
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Das makrodkonomische Umfeld wird nach wie vor durch hohe Unsi-
cherheiten gepragt. Neben den wirtschaftlichen Folgen geopolitischer
Spannungen, insbesondere dem weiteren Kriegsgeschehen in der Uk-
raine, besteht eine anhaltende Verunsicherung bezuglich der protekti-
onistischen US-Aulenwirtschaftspolitik. Auch zeichnet sich aktuell
noch kein klares Bild der kiunftigen wirtschaftspolitischen Rahmenbe-
dingungen am Standort Deutschland und dessen internationaler Wett-
bewerbsfahigkeit ab. Chancen liegen in einer Beilegung bestehender
geopolitischer und handelspolitischer Konflikte sowie dem Gelingen ei-
ner ambitionierten, wachstumsorientierten Reformagenda in Deutsch-

land und auch im Euroraum.

1.2 Wirtschaftliche Lage in Hessen

Hessen
wachst
tiberdurch-
schnittlich

Abbildung 2:

Entwick-
lung 2025

Die hessische Wirtschaft entwickelte sich zuletzt besser als der Bun-
desdurchschnitt: Im Jahr 2024 wuchs das BIP preisbereinigt um 0,6 %
(vgl. Abbildung 2), wahrend es in Deutschland schrumpfte.

Hessische Wirtschaft stagniert seit 2023
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 2010 bis 1. Halbjahr 2025
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Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Lander

Im ersten Halbjahr 2025 stagnierte die wirtschaftliche Entwicklung

nach den bislang vorliegenden Daten in Hessen ebenso wie in
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Deutschland. Wahrend sich das produzierende Gewerbe in Hessen
weiterhin rtcklaufig entwickelte, stabilisierten die Dienstleistungsberei-
che, die gut drei Viertel der gesamten Bruttowertschopfung erwirtschaf-
ten, das hessische BIP.

Im Jahresdurchschnitt 2024 waren 3,62 Mio. Personen in Hessen er-
werbstatig. Mit 3,64 Mio. Personen erreichte die Zahl der Erwerbstati-
gen im vierten Quartal 2024 einen neuen historischen Hochststand. Sie
lag um rd. 7 Tsd. Personen Uber dem bisherigen Hochstwert im vierten
Quartal 2023. Im ersten Vierteljahr 2025 ging die Erwerbstatigkeit sai-

sonublich um rd. 28 Tsd. Personen zurtick.

Im September 2025 waren in Hessen rd. 206 Tsd. Personen arbeitslos
gemeldet, knapp 11 Tsd. Personen mehr als im Vorjahresmonat. Die
Arbeitslosenquote — bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen — be-
trug 5,8 % (Vorjahr: 5,5 %). Sie lag damit weiterhin unter dem Bundes-
durchschnitt in Héhe von 6,3 % (Vorjahr: 6,0 %). Der hessische Ar-
beitsmarkt kann sich somit der anhaltenden ungunstigen gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklung nicht langer entziehen.

2. Finanzwirtschaftliche Rahmendaten

2.1 Reformen der europaischen und nationalen Fiskalregeln

Anderung

des finanz-
politischen
Regelwerks

Nettoausga-

benpfade

neuer Uber-

wachungs-
mafstab

Durch Reformen des europaischen Stabilitats- und Wachstumspaktes
(SWP) im Jahr 2024 und der deutschen Schuldenbremse in 2025 hat
sich das finanzpolitische Regelwerk fir Bund, Lander und Gemeinden

in den letzten beiden Jahren grundlegend verandert.

=  Reform des europaischen Stabilitats- und Wachstumspakts

Am 30. April 2024 ist die Reform des europaischen Stabilitats- und
Wachstumspaktes in Kraft getreten. Damit ist das bisher geltende mit-
telfristige Haushaltsziel (strukturelles gesamtstaatliches Defizit von

0,5 % des BIP) nicht mehr Gegenstand der europaischen Haushalts-
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Uberwachung. Zentraler Indikator des neuen Regelwerks sind stattdes-
sen die Nettoausgaben. Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich in seinem
mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan (FSP), ab 2025 einen
landerspezifischen Pfad fur das maximal zulassige Wachstum der ge-

samtstaatlichen Nettoausgaben einzuhalten.

Zur rechtlichen Umsetzung der Reform des Stabilitats- und Wachs-
tumspaktes in Deutschland wurden verschiedene Anderungen des na-
tionalen Rechts und Anpassungen der Uberwachungsregeln des Sta-
bilitatsrats erforderlich, die Bundestag und Bundesrat im Oktober 2025
beschlossen haben. Die damit verbundenen Anderungen des Haus-
haltsgrundsatzegesetzes, des Stabilitatsratsgesetzes (StabiRatG) und
des Sanktionszahlungs-Aufteilungsgesetzes (SZAG) tragen den neuen
europaischen Fiskalregeln Rechnung und regeln insbesondere die ver-

anderten Aufgaben des Stabilitatsrats.

Zur praktischen Umsetzung der europaischen Vorgaben legte die neue
Bundesregierung im Juli 2025 — als letzter Mitgliedstaat — den ersten
deutschen FSP der EU-Kommission zur Priafung vor, nachdem
Deutschland aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar
2025 mit der Europaischen Kommission eine Verlangerung der Abga-
befrist vereinbart hatte. Zuvor hatte im April 2025 die noch amtierende
Bundesregierung bereits die Aktivierung der nationalen Ausweichklau-
sel flr Verteidigungsausgaben beantragt. Der ECOFIN-Rat hat den
deutschen FSP mit finanzpolitischer Verpflichtung und Reform- und In-
vestitionszusagen sowie die Aktivierung der nationalen Ausweichklau-
sel im Oktober 2025 gebilligt.

Der erste deutsche FSP umfasst die Jahre 2025 bis 2029. Er enthalt
diverse Reform- und Investitionszusagen Deutschlands, die eine Ver-
langerung des Anpassungszeitraums auf sieben Jahre erlauben. In Ta-
belle 1 wird dargestellt, wie sich die gesamtstaatlichen Nettoausgaben
Deutschlands in den kommenden Jahren unter Berlcksichtigung der
aktivierten nationalen Ausweichklausel fur Verteidigungsausgaben ent-

wickeln durfen.
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Nettoausgabenpfad 2025 bis 2029

2025 2026 2027 2028 2029

Wachstum der Nettoausga-
. . 44% | 45% | 2,3% 1,7% 1,6%
ben ggul. Vorjahr

Mit dem erhdhten Nettoausgabenwachstum in den ersten beiden Jah-
ren beabsichtigt die Bundesregierung, dem bestehenden hohen ge-

samtwirtschaftlichen Investitionsbedarf Rechnung zu tragen.

Die Einhaltung des Nettoausgabenpfades wird durch den Stabilitatsrat
Uberwacht. Im Falle einer unzulassigen Uberschreitung des festgeleg-
ten Nettoausgabenpfads muss er geeignete MalRhahmen empfehlen,
um diese Uberschreitung zu beseitigen. Konkrete Verantwortlichkeiten
von Bund, Landern und Kommunen zur Umsetzung gesamtstaatlich
erforderlicher Konsolidierungsmaflnahmen sind gesetzlich jedoch nicht
geregelt. Mogliche Sanktionszahlungen der Europaischen Union tra-

gen Bund und Lander — wie bisher — im Verhaltnis 65 zu 35.

= Reform der Schuldenbremse

Durch das Gesetz zur Anderung des Grundgesetzes (Artikel 109, 115
und 143h) vom 22. Marz 2025 hat der verfassungsandernde Bundes-
gesetzgeber die Schuldenbremse flr die Lander — im Gleichklang mit
der bereits bestehenden Regelung fur den Bund — um die Mdglichkeit
einer strukturellen Nettokreditaufnahme (Strukturkomponente) erwei-
tert. Mit dieser strukturellen Neuverschuldungsmaoglichkeit wird den be-
sonderen Finanzbedarfen der Lander Rechnung getragen, die unab-
hangig von der konjunkturellen Lage und auliergewohnlichen Notsitu-
ationen bestehen konnen und sich Uber verschiedene Aufgabenfelder

erstrecken.

Die Aufteilung der Strukturkomponente fir die Landergesamtheit i.H.v.

0,35 % des nominalen BIP auf die einzelnen Lander wird durch das
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Strukturkomponente-fur-Lander-Gesetz (StruKomLaG) geregelt. Da-
nach erfolgt die horizontale Aufteilung auf die Lander nach dem Konig-
steiner Schlussel. Das Gesetz wurde im Oktober 2025 von Bundestag
und Bundesrat verabschiedet.

Nach Art. 109 Abs. 3 Satz 9 GG treten bestehende landesrechtliche
Regelungen, die hinter dieser neu festgelegten Kreditobergrenze zu-
ruckbleiben, auller Kraft. Somit ergibt sich der rechtliche Rahmen fur
die landesrechtliche Umsetzung der Schuldenbremse in Hessen nun-
mehr neben den verbleibenden landesverfassungsrechtlichen Vorga-
ben des Art. 141 HV auch aus den bundesrechtlichen Vorgaben des
Art. 109 Abs. 3 GG und des StruKomLaG. Fur Hessen resultiert aus
der Neuregelung kunftig ein struktureller Verschuldungsspielraum in
Hbéhe von rd. 1,1 Mrd. Euro pro Jahr, der im Zeitablauf mit der Zu-

wachsrate des BIP fortgeschrieben wird.

Dem in Artikel 141 Abs. 1 HV normierten Grundsatz, wonach der Haus-
halt ungeachtet der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung des
Landtags und der Landesregierung in einer konjunkturellen Normal-
lage grundsatzlich ohne Kredite auszugleichen ist, wird nunmehr ent-
sprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten die zulassige strukturelle
Kreditaufnahme nach dem Strukturkomponente-fur-Lander-Gesetz
nicht Uberschreiten. Diese Rechtslage soll noch im Jahr 2025 durch die
Aufnahme des strukturellen Verschuldungsspielraums in das Artikel

141-Gesetz klargestellt werden.

FUr den Bund hat der Verfassungsgesetzgeber Krediteinnahmen fur
Verteidigungsausgaben sowie fur Ausgaben des Bundes fur den Zivil-
und Bevolkerungsschutz, fur die Nachrichtendienste, fur den Schutz
der informationstechnischen Systeme und fir die Hilfe fur volkerrechts-
widrig angegriffene Staaten von der Schuldenbremse ausgenommen,
soweit sie in Summe 1 % des BIP Ubersteigen.

SchlieBlich hat der Verfassungsgesetzgeber die Errichtung eines kre-
ditfinanzierten Sondervermdgens fur zusatzliche Investitionen in die
Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralitat aulRerhalb der
Schuldenbremse ermoglicht. Dazu darf der Bund Kredite i.H.v. bis zu
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500 Mrd. Euro bis zum Jahr 2045 aufnehmen. Damit soll der hohe In-
vestitionsbedarf in allen Bereichen der 6ffentlichen Infrastruktur — Ver-
kehr, Energie, Gesundheit, Zivilschutz, Bildung, Digitalisierung, For-
schung und Entwicklung sowie weiterer Bereiche — finanziert werden.
Aus dem Sondervermdgen werden 100 Mrd. Euro dem Klima- und
Transformationsfonds zugefuhrt und weitere 100 Mrd. Euro den Lan-
dern fur Investitionen in die Infrastruktur der Lander und Kommunen

zur Verfugung gestellt.

Aus dem Sondervermdgen Infrastruktur und Klimaneutralitat erhalt
Hessen 7,4 Mrd. Euro fur Investitionsmalinahmen, die von Land und
Kommunen bis zum Jahresende 2036 zu bewilligen und bis zum
31.12.2042 abzuschlieen sind. Von den gesamten Mitteln ist ein An-
teil festzulegen, der fur kommunale Infrastrukturprojekte verwendet
wird und der die Bedurfnisse finanzschwacher Kommunen besonders

berucksichtigt.

2.2 Finanzlage der offentlichen Haushalte

Defizit diirfte
2025 stark
steigen

Die offentlichen Haushalte stehen weiterhin unter enormem Druck. Das
Aufeinandertreffen von Wachstumsschwache und einer deutlich hinter
den Erwartungen zurlckbleibenden Steuerentwicklung auf der einen
Seite und einer krisenbedingt hohen Ausgabendynamik auf der ande-
ren Seite fUhren zu einer immer starkeren Anspannung der Haushalts-

lage auf allen staatlichen Ebenen.

Der Stabilitatsrat erwartete vor diesem Hintergrund, dass das gesamt-
staatliche Finanzierungsdefizit von rd. 90 Mrd. Euro in 2024 im laufen-
den Jahr auf 157 Mrd. Euro steigt und in den kommenden Jahren in
Folge der neu geschaffenen Verschuldungsspielraume auf tber 200
Mrd. Euro weiter wachst. Insgesamt summiert sich das prognostizierte
Defizit des 6ffentlichen Gesamthaushalts in den Jahren 2025 bis 2029
damit auf Uber eine Billion Euro (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 3: Offentlicher Gesamthaushalt weiterhin tief in den roten Zahlen
Der Finanzierungssaldo der 6ffentlichen Haushalte 2019 bis 2029
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lichen Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mit
-2,7 % etwa auf dem Niveau des Vorjahres (-2,5 %). Im laufenden und
im kommenden Jahr dirfte er sich auf -3% % bzw. -4% % verschlech-
tern. Unter Berucksichtigung der Nationalen Ausweichklausel fur den
Aufwuchs von Verteidigungsausgaben halt Deutschland im Jahr 2025
die Grenze des korrektiven Arms des SWP in Héhe von -3 % des BIP
noch ein. In den kommenden beiden Jahren droht jedoch — selbst unter
Einschluss der Ausweichklausel — eine Uberschreitung der 3 %-

Grenze.

Die Schuldenstandsquote, die die Hohe der Verschuldung im Verhalt-
nis zum BIP misst, istim Jahr 2024 auf 62,5 % gesunken. Im laufenden
Jahr wird die Schuldenstandsquote nach der aktuellen Projektion vo-
raussichtlich auf rd. 65 % des BIP ansteigen. Fur die Jahre 2026 bis
2029 wird ein jahrlicher Anstieg von 3 bis 4 Prozentpunkten erwartet.
Aufgrund dieser hohen Dynamik konnte die Schuldenstandsquote in

2029 einen Wert von uUber 80 % erreichen. Der Referenzwert des
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Maastricht-Vertrags in Hohe von 60 % des BIP ruckt damit im Finanz-

planungszeitraum in weite Ferne (vgl. Abbildung 4).

Maastricht-Schuldenstand seit 2020 zu hoch
Entwicklung der Defizit- und Schuldenstandsquote 2019 bis 2029
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Quelle: BMF, ab 2025: AK Stabilitatsrat

Es bleibt auch im neuen Finanzplanungszeitraum die zentrale Auf-
gabe, zugig wieder zur finanzpolitischen Normalitat zurickzukehren.
Um die Handlungsfahigkeit der Finanzpolitik auch in Zukunft zu erhal-
ten, muss es das Ziel sein, das krisenbedingt gestiegene Ausgabenni-
veau durch entsprechende Weichenstellungen zeitnah wieder mit der
Einnahmeentwicklung in Einklang zu bringen, um dem prognostizierten
Anstieg der staatlichen Verschuldung im Verhaltnis zur Wirtschaftsleis-

tung zu begegnen.

Angesichts der weiterhin gedampften Wachstumsaussichten und ho-
hen Nachholbedarfe im Verteidigungsbereich missen Ausgaben mit
Zukunftsorientierung sowie zur Starkung des Potenzialwachstums pri-
orisiert und andere Ausgaben reduziert werden. Die 6ffentlichen Haus-
halte stehen in den kommenden Jahren daher vor massiven Anpas-
sungserfordernissen. Dies unterstreichen nicht zuletzt auch die hohen
offenen Handlungsbedarfe, die Bund und Lander in ihren Finanzpla-

nungen ausweisen.
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2.3 Stabilitatsrat

Aufgaben
des Stabili-
tatsrates

Stellung-
nahme zum
deutschen
FSP

StabiRat
weist auf
hohe Hand-
lungsbedarfe
hin ...

Der Stabilitatsrat Uberwacht gemaf Artikel 109a GG die Einhaltung der
Schuldenbremse durch den Bund und alle einzelnen Lander. Eine wei-
tere zentrale Aufgabe ist die fortlaufende Uberwachung der Haushalte
des Bundes und der Lander. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen
so frihzeitig zu erkennen, dass rechtzeitig geeignete Gegenmalinah-
men eingeleitet werden kdonnen. Daneben Uberwacht er — unterstutzt
von einem unabhangigen Beirat — im Fruhjahr und im Herbst die Ein-
haltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europaischen Wirt-

schafts- und Wahrungsunion.

In seiner letzten Sitzung hat der Stabilitatsrat zum deutschen Nettoaus-
gabenpfad Stellung genommen. Er hebt insbesondere hervor, dass der
Pfad zunachst eine hdhere Nettoausgabendynamik ermoglicht, der eine
sukzessiv einsetzende strukturelle Konsolidierung folgen soll. Gleich-
zeitig weist er darauf hin, dass der Nettoausgabenpfad auf ambitionier-
ten Annahmen beruht. Fur die Einhaltung des Nettoausgabenpfades ist
es daher nach seiner Auffassung von zentraler Bedeutung, dass finanz-
politische Mallthahmen umgesetzt werden, die das Potenzialwachstum
erhohen, das Ausgabenwachstum des Staates begrenzen und Einnah-
mepotenziale ausschopfen.

Auf Grundlage der gesamtstaatlichen Fiskalprojektion vom Herbst 2025
gelangt der Stabilitatsrat zu der Einschatzung, dass der Nettoausga-
benpfad unter Berucksichtigung der Nationalen Ausweichklausel fur die
Verteidigungsausgaben im Zeitraum des FSP insgesamt eingehalten
werden durfte. Allerdings beruht die Senkung des Nettoausgaben-
wachstums in den Jahren ab 2027 auf sehr ambitionierten Haus-
haltsprojektionen. Diese setzen insbesondere voraus, dass die in den
Finanzplanungen enthaltenen hohen Handlungsbedarfe bei Bund und
Landern tatsachlich aufgelost werden konnen. Zudem sieht er den er-
warteten Anstieg der Maastricht-Schuldenquote von 62,5 % des BIP
zum Jahresende 2024 auf uber 80 % im Jahr 2029 mit Sorge und warnt
vor den negativen Folgen fur die langfristige Tragfahigkeit der offentli-

chen Finanzen.
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Der Stabilitatsrat halt es fur dringend erforderlich, dass alle staatlichen
Ebenen ihre Haushaltsplanungen auf den Prufstand stellen und die vor-
handenen Mdglichkeiten flur einnahme- und ausgabeseitige Konsolidie-
rungsmallnahmen in Betracht ziehen. Zudem fordert er eine konse-
quente Uberpriifung der Aufgaben- und Ausgabenstruktur der Haus-
halte. Um die Tragfahigkeit der 6ffentlichen Finanzen sicherzustellen,
empfiehlt er umfangreiche Strukturreformen sowie eine Starkung von

Investitionen flur ein strukturell hoheres Wirtschaftswachstum.

lll. Der Hessische Landeshaushalt

1. Rickblick auf den Haushalt 2024

1.1 Ergebnisse des kameralen Haushaltsvollzugs

Nachtrags-
haushalt
2024

Erhebliche
Verbesse-
rungen im
HH-Vollzug

Nach der im Oktober 2023 erfolgten Wahl zum hessischen Landtag
legte die neue Regierungskoalition fur das Jahr 2024 einen Nachtrags-
haushalt vor. Dieser stand bei seiner Verabschiedung im Juli 2024 im
Zeichen einer sich weiter eintribenden wirtschaftlichen Entwicklung,
die mit prognostizierten Steuerausfallen von insgesamt 834 Mio. Euro
gegenuber dem ursprunglichen Haushaltsansatz einherging. Zudem
wurden KapitalmaBnahmen des Landes zur Neustrukturierung des Ei-
genkapitals der HELABA in einem Umfang von 2 Mrd. Euro berucksich-
tigt. Vor diesem Hintergrund sah der beschlossene Haushalt eine Net-
tokreditaufnahme in Hohe von 2,8 Mrd. Euro vor.

Im Vollzug konnte der Landeshaushalt im Jahr 2024 allerdings besser
abschlieen als im Soll des Nachtragshaushalts veranschlagt. Haus-
haltsverbesserungen bei Einnahmen und Ausgaben von insgesamt
1.550 Mio. Euro standen Belastungen aus weiteren konjunkturbeding-
ten Steuermindereinnahmen von rd. 30 Mio. Euro sowie der globalen
Minderausgabe in Hohe von 656 Mio. Euro gegenlber. Insgesamt
fuhrte dies zu Verbesserungen in Hohe von rd. 864 Mio. Euro (vgl. Ab-
bildung 5).
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Haushalt schneidet im Vollzug 2024 besser ab als geplant
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Die Haushaltsverbesserungen bendtigte das Land angesichts der
schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen u.a. zum
Ausgleich der finanziellen Auswirkungen der Ende 2024 beschlosse-
nen Steuerrechtsanderungen des Bundes, die im Haushaltsentwurf
2025 noch nicht berlcksichtigt werden konnten. Die im Nachtragshaus-
halt veranschlagte Nettokreditaufnahme musste daher fast vollstandig

in Anspruch genommen werden.

1.2 Konzernabschluss 2024

Vermogens-,
Finanz- und
Ertragslage

Mit der jahrlichen Vorlage des Geschaftsberichts unterrichtet Hessen
auf Basis seines kaufmannischen Rechnungswesens umfassend Uber
die aktuelle Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des Landes. Der
Konzernabschluss des Landes Hessen zum 31.12.2024 ist durch die
Wirtschaftsprufungsgesellschaft PwC als Konzernprufer im Auftrag des
Hessischen Rechnungshofes gepruft worden. Die Prufung ist erneut
mit einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk abgeschlossen

worden.

In doppischer Betrachtung schliel3t das Haushaltsjahr 2024 mit einem
Jahresfehlbetrag in Hohe von rd. 7,0 Mrd. Euro ab. Dieser Fehlbetrag
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spiegelt den im abgelaufenen Kalenderjahr 2024 auf Konzernebene
eingetretenen Ressourcenverbrauch wider. Er istim aktuellen Berichts-
jahr mafgeblich von einem schwachen Steueraufkommen und konti-
nuierlich steigenden Personalausgaben beeinflusst. Die Steuerertrage
sind ricklaufig und liegen 2024 mit rd. 27,0 Mrd. Euro um rd. 1,0 Mrd.

Euro unter dem Vorjahresniveau.

Daneben schlagt die Erhdhung der Besoldung um 3 % belastend zu
Buche. Zusatzlich ist ein erneuter Anstieg bei den Zinsen fur langfris-
tige Finanzierungen festzustellen. Der doppische Jahresfehlbetrag
zeigt den strukturellen Handlungsbedarf im Landeshaushalt durch die
langfristige Mittelbindungen des Landes im Personalbereich sowie bei
den weiteren Ruckstellungen und Verbindlichkeiten des Landes deut-

lich auf.

Die bilanzierten Kreditschulden erhohen sich zum 31.12.2024 von
40,9 Mrd. Euro um rd. 3,4 Mrd. Euro auf nunmehr 44,3 Mrd. Euro. Sie
spiegeln die zum Bilanzstichtag infolge der Liquiditatssituation tatsach-

lich erforderlichen Kreditaufnahmen des Landes wider.

Konzernbilanz zeigt Gesamtschulden des Landes
Gesamtschulden zum 31.12.2024

Schulden (in Mio. €)

Kreditschulden \ 44.325

Verbindlichkeiten ggu. WI Bank -
Hessenkasse D 3.775
Verbindlichkeiten ggu. WI Bank - H 1.805
Schutzschirmgesetz ’

tibrige Verbindlichkeiten | 19.019

Ruckstellungen fiir Pensionen und ‘

Beihilfen 113.644

tibrige Rickstellungen | 16.288

Neben den Kreditmarktschulden und den Pensions- und Beihilfertck-
stellungen zeigt die Bilanz auf der Passivseite weitere wirtschaftliche
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Verpflichtungen des Landes auf, die in kiinftigen Jahren zu finanzieren
sind. Hierzu zahlen u.a. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen oder aus
dem bundesstaatlichen Finanzausgleich. Insgesamt belaufen sich die
in der Konzernbilanz ausgewiesenen Gesamtschulden des Landes,
bestehend aus Kreditschulden, Rickstellungen und tbrige Verbindlich-
keiten auf rd. 199,7 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 6).

Das Anlagevermdogen steigt auf Konzernebene im Berichtsjahr 2024
um rd. 4,1 Mrd. Euro auf nunmehr 35,4 Mrd. Euro an. Der Anstieg be-
trifft sowohl die Sachanlagen als auch die Finanzanlagen und ist ins-
besondere durch die Mallnahme des Landes im Zusammenhang mit
der Neustrukturierung des Eigenkapitals bei der HELABA begrundet.
Damit wird der Erhalt des Anlagevermogens im Berichtsjahr erreicht.
Die Zusammensetzung des Anlagevermogens i.H.v. rd. 35,4 Mrd. Euro
zum 31.12.2024 wird in nachfolgender Abbildung 7 dargestellt.

Anlagevermogen des Landes — Zusammensetzung

Zusammensetzung der Vermogenswerte im Jahr 2024

Vermogenswerte (in Mio. €)

Immaterielle Vermdgensgegenstande | 76

Grundstiicke, Rechte und Bauten :| 6.347
Infrastrukturvermogen :| 3.629
Kulturgiter und Sammiungen ] 4.828
Naturgtiter :l 2.379

Technische Anlagen und Maschinen :| 456

Betriebs- und Geschaftsausstattung, andere
Anlagen :l 657

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.437

Finanzanlagen (insbes. Versorgungsriicklage) | 15.631

2. Haushalt 2025

Landesregie-
rung konso-
lidiert und ...

Die Aufstellung des Haushalts 2025 erfolgte vor dem Hintergrund einer
durchgreifenden Wachstumsschwache in Deutschland sowie den zahl-

reichen Krisen der vergangenen Jahre, die erhebliche Spuren in den
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offentlichen Haushalten hinterlassen. Schwache Konjunktur und krisen-
bedingte Mehrbedarfe schranken die finanzielle Leistungsfahigkeit des
Landes weiterhin in erheblichem Umfang ein. Dieser Herausforderung
begegnete die Landesregierung mit einer Fortsetzung des bereits mit

dem Nachtrag 2024 eingeleiteten Konsolidierungskurses.

Gleichzeitig legte die Landesregierung einen inhaltlichen Schwerpunkt
auf die Bereiche Bildung und Innere Sicherheit, die im Rahmen der
Haushaltskonsolidierung privilegiert worden sind. Mit der planmaRigen
FortfGhrung des Hessengelds und der Umsetzung des Hessenfonds
werden zudem wichtige Impulse zur Starkung der hessischen Wirt-
schaft gesetzt. Insgesamt sind im Haushalt 2025 erneut Investitions-
ausgaben von uber 3 Mrd. Euro veranschlagt. Zudem steigt der KFA
trotz der schwachen Einnahmeperspektiven des Landes auch im Jahr

2025 weiter an.

3. Nachtragshaushalt 2025

Land nutzt
strukturellen
Verschul-
dungsspiel-
raum

300 Mio.
Euro Sofort-
hilfe fiir
Kommunen

Mit dem Inkrafttreten des Strukturkomponente-flr-Lander-Gesetz vom
20. Oktober 2025 durfen sich die Lander erstmals bereits im laufenden
Jahr mit 0,35 % des BIP verschulden. Angesichts der angespannten
Lage aller 6ffentlichen Haushalte in Folge des jahrelang ausbleibenden
Wirtschaftswachstums in Deutschland und der krisenbedingten Mehr-
bedarfe, nimmt Hessen den neu gewonnenen strukturellen Verschul-
dungsspielraum in Hohe von rd. 1,1 Mrd. Euro im Rahmen eines Nach-
tragshaushalts fur das Jahr 2025 in Anspruch. Der Entwurf des Nach-
tragshaushalts sieht vor diesem Hintergrund eine Ausweitung der Net-

tokreditaufnahme von bislang 670 Mio. Euro auf 1.785 Mio. Euro vor.

Von den zusatzlichen Kreditmitteln sind 300 Mio. Euro als Soforthilfe fur
die hessischen Kommunen vorgesehen. Die Soforthilfe richtet sich ins-
besondere an finanzschwache Kommunen und soll noch im Jahr 2025
schnell, unburokratisch und ohne Zweckbindung an die hessischen
Kommunen ausgezahlt werden. Dartber hinaus starkt das Land mit 200
Mio. Euro das Uniklinikum Frankfurt und tragt zwangslaufigen Mehrbe-
darfen im Haushaltsvollzug 2025 Rechnung, die sich u.a. auf Grund
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steigender Schuilerzahlen ergeben. Hinzu treten schliel3lich 500 Mio.
Euro zur Vorsorge fur Haushaltsrisiken, die — auch mit Blick auf den in
den kommenden Jahren bestehenden Handlungsbedarf im Landes-
haushalt — zur Finanzierung deutlich hoherer Ausgabereste zur Verfu-
gung stehen und aus einer moéglichen Kofinanzierungspflicht von neuen
Programmen des Bundes resultieren kdnnen. Um diesen Betrag wird

die Rucklagenentnahme des Landes im Haushalt 2025 reduziert.

Allerdings konnten im Entwurf des Nachtragshaushalts noch nicht die
Auswirkungen der Herbst-Steuerschatzung 2025 fur das laufende Jahr
bertcksichtigen werden. Danach werden Hessen fur das laufende Jahr
Steuermehreinnahmen in Héhe von rd. 600 Mio. Euro in Aussicht ge-
stellt. Nach dem Ausfuhrungsgesetz zur Schuldenbremse sind die
Mehreinnahmen zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme einzuset-
zen. Die tatsachliche Neuverschuldung des Landes im Jahr 2025 durfte
daher spurbar niedriger ausfallen als im Nachtragsentwurf ausgewie-

sen.

4. Haushalt 2026

4.1 Vorgaben der Schuldenbremse

Hessische
Schulden-
bremse

Inhaltliche
Eckpunkte

Nach Artikel 141 Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen (HV) ist
der Haushalt ungeachtet der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung
des Landtags und der Landesregierung grundsatzlich ohne Kredite aus-
zugleichen. Diesem Grundsatz wird im Lichte der bundesrechtlichen
Vorgaben des Art. 109 Abs. 3 GG nunmehr entsprochen, wenn die Ein-
nahmen aus Krediten die zulassige strukturelle Kreditaufnahme nach
dem Strukturkomponente-fir-Lander-Gesetz in der jeweils geltenden

Fassung nicht Uberschreiten.

Das konkrete Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jahrlichen
Nettokreditaufnahme wird im Gesetz zur Ausfuhrung von Artikel 141 der
Verfassung des Landes Hessen (Artikel 141-Gesetz) geregelt. Hierzu
gehoren die Bestimmung der konjunkturellen Verschuldungskompo-

nente sowie die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um den
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Saldo der finanziellen Transaktionen und um die Zufihrungen zum bzw.
die Entnahmen aus dem Bestand des Sondervermdgens ,Versorgungs-

rucklage des Landes Hessen".

Hinzu tritt die zulassige strukturelle Nettokreditaufnahme, die sich ab
dem Jahr 2025 mit dem hessischen Anteil an der Strukturkomponente
fur die Lander (vgl. hierzu Gliederungspunkt 11.2.1) und den Tilgungs-
verpflichtungen infolge einer festgestellten Notsituation nach Art. 141
Abs. 4 HV nunmehr aus zwei Komponenten zusammensetzt. Der hes-
sische Anteil an der Strukturkomponente flir die Lander erhdht in voller
Hohe die zulassige Kreditaufnahme des Landes, wahrend die Tilgungs-
verpflichtung die Hohe der zulassigen Kreditaufnahmegrenze des Lan-
des reduziert.

FUr das Jahr 2026 betragt die zulassige strukturelle Nettokreditauf-
nahme 925 Mio. Euro. Sie setzt sich aus der hessischen Strukturkom-
ponente fur das 2026 in Hohe von 1.125,0 Mio. Euro und der bestehen-
den Tilgungsverpflichtung in Hohe von 200 Mio. Euro zusammen, die
aus der in den Jahren 2020 bis 2022 festgestellten Ausnahmesituation
nach Art. 141 Abs. 4 HV resultiert. Der Hessische Landtag hat im Rah-
men seines Beschlusses vom 2. Februar 2022 (Drs. 20/7713) festge-
legt, dass ab dem Jahr 2024 eine Tilgung der in diesem Zeitraum auf-
genommenen Notlagenkredite mit mindestens 200 Mio. Euro pro Jahr

erfolgen soll.

Die dem Haushalt 2026 zugrundeliegende Ex-ante-Konjunkturkompo-
nente wird auf Grund der gro3eren Aktualitat auf Basis der gesamtwirt-
schaftlichen Projektion der Bundesregierung vom Oktober 2025 be-
rechnet, die insbesondere fur das Jahr 2026 als Folge der nach wie vor
zurtckhaltenden wirtschaftlichen Entwicklung eine deutliche Unteraus-
lastung der Produktionskapazitaten (,negative Outputlicke®) unterstellt
(vgl. Tabelle 2).
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Tabelle 2: Produktionsliicke gemaR EU-Verfahren

Entwicklung der Produktionslicke in den Jahren 2026 bis 2029

Produktions- Produktions- Anteil PL
potenzial (PP) liicke (PL) an PP
- in Mrd. Euro - in %
2026 4.708,9 4.632,0 -76,9 -1,6
2027 4.844,0 4.802,3 -41,7 -0,9
2028 4.967,1 4.939,4 -27,8 -0,6
2029 5.094,0 5.080,4 -13,7 -0,3

Quelle: Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung

Auf dieser Grundlage ergibt sich fur das Haushaltsjahr 2026 die in Ta-
belle 3 ausgewiesene Grenze fur die Nettokreditaufnahme des Landes.
Danach steht im Haushalt 2026 einer zulassigen Hochstgrenze in Hohe
von 1.868,6 Mio. Euro eine Neuverschuldung in Hoéhe von
1.655,4 Mio. Euro gegenuber. Die nach der Schuldenbremse mal3geb-
liche Kredithochstgrenze wird damit im Jahr 2026 mit deutlichem Si-
cherheitsabstand eingehalten.

Tabelle 3: Ableitung der zulassigen Nettokreditaufnahme 2026

Zulassige strukturelle Nettokreditaufnahme 925,0

(1) Anteil Hessens an der zulassigen Kreditaufnahme der Landergesamtheit 1.125.0
gem. Artikel 109 Absatz 3 Satz 6 und 7 GG Y

2)  Tilgungsverpflichtung fir aufgenommene Kredite infolge einer festgestellten -200.0
Ausnahmesituation nach Artikel 141 Absatz 4 HV '

/ Konjunkturkomponente Hessen' 734.5
o (§ 5 Abs. 3 Artikel 141-Gesetz i.V. § 17 HG 2026) ’

(1) Produktionsliicke (in Mrd. Euro)? -76,9

) Budgetsensitivitat der Landergesamtheit 0,134

(1()3))( ?2) Ex-ante-Konjunkturkomponente der Ladndergesamtheit (in Mrd. Euro) -10,305

(424)3(Zb) Anteil Hessen an Konjunkturkomponente der Lander 0,0713

(4a)  Steuereinnahmen (nach LFA) Hessen im Jahr 2023 26.787,0

(4b)  Steuereinnahmen Lander insgesamt im Jahr 2023 375.806,5
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4. Saldo der finanziellen Transaktionen 7.3
(§ 4 Artikel 141-Gesetz) ’

(1 Einnahmen (Gr. 133, OGr. 17, 18, 31) +127,7

(20  Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86) -145,0

4. Zufuhrungen/Entnahmen Versorgungsriicklage 191,8

(§ 1 Abs. 1 Satz 2 Artikel 141-Gesetz)

(1)

@)

Entnahmen aus dem Bestand des Sondervermégens ,Versorgungsriicklage 0
des Landes Hessen®

Zufiihrungen zum Sondervermdgen ,Versorgungsriicklage des Landes Hes-

« -191,8
sen

Zulassige Nettokreditaufnahme nach Artikel 141-Gesetz 1.868,6

' Berechnung: (3) x (4) x 1000, Abweichungen durch Runden méglich. 2 Basis: Herbstprojektion der Bundesregierung vom

Oktober 2025

NKA sinkt
bis 2029

In den Finanzplanungsjahren sinkt die maximal zuldssige Nettokredit-
aufnahme als Folge des unterstellten Konjunkturverlaufs sukzessiv
von rd. 1.570 Mio. Euro im Jahr 2027 auf rd. 1.486 Mio. Euro im Jahr
2028 und auf rd. 1.400 Mio. Euro im Jahr 2029 ab. Die in den Finanz-
planungsjahren vorgesehene jahrliche Neuverschuldung in Hohe von
1.540 Mio. Euro im Jahr 2027, von 1.455 Mio. Euro im Jahr 2028 sowie

von 1.370 Mio. Euro im Jahr 2029 halt diese Grenzen jeweils ein.

4.2 Wesentliche Eckpunkte

Krisen pra-
gen HH 2026

Behutsame
Konsolidie-
rung wird
fortgesetzt

Die anhaltende Wachstumsschwache sowie strukturelle Mehrbelastun-
gen in Folge der Krisen der vergangenen Jahre schranken den finan-
ziellen Handlungsspielraum im Landeshaushalt auch im Jahr 2026
massiv ein. Das Land steht daher weiterhin vor der Aufgabe, seine
Ausgaben konsequent zu priorisieren und alle bestehenden Einnahme-
potenziale auszuschodpfen, um auch in den kommenden Jahren hand-

lungsfahig zu bleiben.

Bereits im Haushalt 2025 hat die Landesregierung eine Konsolidierung
des Landeshaushalts eingeleitet. Diesen Konsolidierungskurs setzt der
Haushaltsentwurf 2026 fort. Die ergriffenen Konsolidierungsmafnah-
men zielen darauf ab, das Ausgabenwachstum bei den Personal- und
Sachausgaben sowie den Finanzhilfen des Landes zu dampfen. Bei

den Sachausgaben und den Finanzhilfen wird dieses Ziel erreicht —
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beide Positionen erhéhen sich trotz Preissteigerungen zum Haushalt
2026 praktisch nicht. Die Einsparungen im Personalbereich werden da-
gegen durch die Auswirkungen der jungsten Tarif- und Besoldungs-
runde und stark steigenden Beihilfeausgaben uberlagert. Entlastend
fur den Landeshaushalt wirkt sich zudem aus, dass die Zahl der Flucht-
linge mittlerweile deutlich zurlickgeht. Dadurch kénnen auch die Aus-

gaben fur Fluchtlinge spurbar reduziert werden.

Daneben nutzt das Land Einnahmespielraume etwa bei den Regie-
rungsprasidien. Zudem ist erstmals die Nutzung der Ertrage des Alters-
sparbuchs Hessen vorgesehen. Hessen hat bereits 1999 mit dem Auf-
bau eines Kapitalstocks zur Abfederung der Belastungen in Folge einer
wachsenden Zahl von Versorgungsempfangern begonnen. Durch die
konsequente Beflllung hat sich auf dem Alterssparbuch Hessen mitt-
lerweile ein Vermdgensbestand in Hohe von knapp 6 Mrd. Euro ange-
sammelt. Die geplante Entnahme ist auf die regelmafigen Ertrage be-
schrankt (180 Mio. Euro, das entspricht Ertragen von rd. 3 % p.a.). Der

Vermodgensbestand bleibt unangetastet.

Trotz der angespannten Finanzlage verzichtet der Etatentwurf 2026
nicht auf bewusste inhaltliche Schwerpunktsetzungen. Mit dem Haus-
halt 2026 werden daher gezielt die Bereiche Sicherheit, Bildung, Digi-
talisierung, Infrastruktur und sozialer Zusammenhalt gestarkt. Ein be-

sonderes Augenmerk wird zudem auf die Kommunalfinanzen gelegt.

Insgesamt wird ein umfassendes Kommunalpaket geschnurt, das sich
aus den 300 Mio. Euro Soforthilfe zur Starkung der Hessischen Kom-
munen im Nachtrag 2025, dem Anstieg des Kommunalen Finanzaus-
gleichs (KFA) im Jahr 2026 auf das neue Rekordniveau von 7,4 Mrd.
Euro (+3,8 %) sowie dem Kommunalanteil an den Mitteln des Infra-
struktursondervermdogens des Bundes zusammensetzt. Zudem konnte
beim Bund erreicht werden, dass die Steuerausfalle der Kommunen
durch den Wachstumsbooster kompensiert werden. Die hessischen
Kommunen profitieren dadurch in den kommenden vier Jahren mit ins-

gesamt rund 1,15 Mrd. Euro.
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Die eingeplanten Steuereinnahmen basieren auf den Ergebnissen der
Herbst-Steuerschatzung 2025, die fur das Jahr 2026 gegenuber der
Mai-Steuerschatzung 2025 Mehreinnahmen in Hohe von rd. 430 Mio.
Euro erbracht hat. Zudem werden im Haushaltsentwurf 2026 erstmals
investive Mittel aus dem Infrastruktursondervermdgen des Bundes in

Hohe von 400 Mio. Euro veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite steigen die Personalausgaben des Landes ge-
genuber dem ursprunglichen Haushaltssoll 2025 um Gber 1 Mrd. Euro
(+7,6 %) an. Sie binden damit rund Dreiviertel des fur 2026 in Aussicht
gestellten Steuerzuwachses und reduzieren entsprechend den finanz-
politischen Gestaltungsspielraum im Landeshaushalt. Die Ubertra-
gungs- und Verwaltungsausgaben bleiben im Vergleich zum Vorjahr

hingegen konstant bzw. gehen sogar leicht zuruck.

Die landespolitische Schwerpunktsetzung zeigt sich - neben dem Kom-
munalen Finanzausgleich - auch bei den Investitionsausgaben des
Landes. Diese erhdéhen sich im Vergleich zum Vorjahr (Soll 2025) tGber-
durchschnittlich um 6,5 % auf Uber 3,5 Mrd. Euro. Das Land profitiert
insbesondere von den Geldern aus dem Infrastruktursondervermogen
des Bundes. Deutliche Mehrausgaben sind schlielich bei den Zins-
ausgaben zu verzeichnen. Diese sind neben der hdheren Kreditauf-

nahme auch auf ein insgesamt hoheres Zinsniveau zuruckzufuhren.

Im Ergebnis Ubersteigen die Ausgaben im Entwurf des Landeshaushalt
2026 in Hohe von Uber 39,6 Mrd. Euro (+3,8 %) die Einnahmen in Hohe
von rd. 37,7 Mrd. Euro (+3,7 %) um rd. 1,9 Mrd. Euro. Diese Differenz
wird durch eine Neuverschuldung in Hohe von 1.655 Mio. Euro (vgl.
Abbildung 8) sowie Rucklagenentnahmen in Hohe von rd. 223 Mio.

Euro geschlossen.

Die nach der Schuldenbremse zulassige Grenze flr die Nettokreditauf-
nahme, die neben der Strukturkomponente (rd. 1,1 Mrd. Euro) u.a. eine
zusatzliche konjunkturbedingte Kreditaufnahme in Hohe von rd. 730

Mio. Euro zulasst, betragt 1.869 Mio. Euro. Der verfassungsrechtliche



-30-

Verschuldungsspielraum wird damit um rd. 213 Mio. Euro unterschrit-

ten.

Abbildung 8: Nachtrag 2025 und Entwurf 2026 sehen wieder NKA vor
Entwicklung der Nettokreditaufnahme (NKA) 2020 bis 2026

Mio. €
3.000 2.814

2.500 2.304
2.000 1.785 1.655
1.500
1.000

500

[
-500 -200

2020* 2021* 2022 2023 2024* 2025 2026
Nachtrag Entwurf

0

* einschlieBlich Kreditaufnahme des Corona-Sondervermdgens Hessens gute Zukunft si-
chern ** einschlielich Kapitalmalinahme HELABA in Hohe von 2 Mrd. Euro

Kaufménni- Das nach kaufmannischen Grundsatzen ermittelte Gesamtergebnis,
sches Ergeb- ] o . o
nis das auf Grund einer unterschiedlichen Betrachtungsweise regelmalig

in erheblichem Umfang von den kameralen Ergebnissen abweicht,
weist fur das Jahr 2026 einen Eigenkapitalverzehr in Hohe von rd.
6,4 Mrd. Euro aus. Der Uberwiegende Teil dieses Ergebnisses resul-
tiert aus weiter steigenden Ruckstellungen fur Pensionen und Beihil-
fen. Das nach doppischen Grundsatzen ermittelte Gesamtergebnis
verdeutlicht die enormen Herausforderungen, vor denen der Landes-
haushalt derzeit steht.

IV. Der Finanzplan 2025 bis 2029

1. Krisenbedingte Belastungen des Landeshaushalts

Krisen belas- Die anhaltende Wachstumsschwache in Deutschland und die damit ein-
ten Landes-

haushalt er- hergehende verhaltende Entwicklung der Steuereinnahmen pragen

heblich . . . .
auch den aktuellen Finanzplanungszeitraum. Sie stellen nicht nur den
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hessischen Landeshaushalt, sondern erkennbar alle 6ffentlichen Haus-
halte in Deutschland in den kommenden Jahren vor massive Heraus-

forderungen.

Die deutsche Volkswirtschaft tritt weiterhin auf der Stelle: Die Wirt-
schaftsleistung lag preisbereinigt im Sommer 2025 etwa auf dem Ni-
veau zum Jahresende 2019. Damit dauert die Stagnation bereits knapp
6 Jahre. Deutschland sind dadurch in den Jahren 2020 bis 2024, ver-
glichen mit der Herbstprojektion 2019 der Bundesregierung, kumuliert
5,8 % reales Wachstum des BIP entgangen. Allein im Jahr 2024 fehlten
damit rd. 250 Mrd. Euro an Wirtschaftsleistung; in 2025 durfte diese
Licke auf ca. 315 Mrd. Euro anwachsen.

Ein Ende der strukturellen Wachstumsschwache ist im Finanzplanungs-
zeitraum bislang nicht absehbar. Zwar durfte die Konjunktur 2026 und
2027 durch die expansive Ausrichtung der Finanzpolitik zusatzliche Im-
pulse erfahren, allerdings wird diese Dynamik von strukturellen Fakto-
ren, wie etwa dem Ausscheiden der Baby-Boomer-Generation aus dem

Erwerbsleben, gedampft.

Die Wachstumsschwache dampft flr sich genommen auch die Entwick-
lung der Steuereinnahmen: Wahrend in den 2010er Jahren die Steuer-
einnahmen preisbereinigt um durchschnittlich 2,7 % pro Jahr gewach-
sen sind, waren sie seit 2020 mit einer Rate von -0,4 % p.a. real leicht
rucklaufig. Schatzungsweise durften sich allein im Jahr 2025 die ge-
samtstaatlichen Steuermindereinnahmen infolge des ausgebliebenen
Wirtschaftswachstums auf eine Groldenordnung von rd. 70 Mrd. Euro
belaufen.

Hinzu kommt, dass die gesamtstaatliche Steuerquote (in Abgrenzung
der Finanzstatistik) von 22,6 % in den Jahren 2018 und 2019 auf 21,9 %
im vergangenen Jahr zurickgegangen ist. Dieser Effekt bedeutet wei-
tere Steuermindereinnahmen in Hohe von etwa 30 Mrd. Euro. Dazu ha-
ben insbesondere auch erhebliche Steuerentlastungen der letzten
Jahre wie das Inflationsausgleichsgesetz, das Wachstumschancenge-

setz und das Steuerfortentwicklungsgesetz beigetragen. Die seit Mai
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2022 verabschiedeten Steuerrechtsanderungen fuhren allein im Jahr

2025 gesamtstaatlich zu Mindereinnahmen i.H.v. rd. 62 Mrd. Euro.

Die rechnerischen Auswirkungen fur den hessischen Landeshaushalt
sind erheblich. Uberschlagig dirften im laufenden Jahr aufgrund des
entgangenen realen Wirtschaftswachstums rd. 2,1 Mrd. Euro fehlen.
Hinzu treten Mindereinnahmen aufgrund von Steuerrechtsanderungen

in einer Grolkenordnung von etwa 1,5 Mrd. Euro.

2. Finanzpolitische Leitlinien der Landesregierung

Krisen be-
deuten fi-
nanzpoliti-
sche Zasur

Ehrgeizige

und realitats-

gerechte Fi-
nanzpolitik
unausweich-
lich

Wichtiges
von Wiin-
schenswer-
tem trennen

Gerade in Zeiten deutlich veranderter gesamt- und finanzwirtschaftli-
cher Rahmenbedingungen bekennt sich die Hessische Landesregie-
rung zum Grundsatz solider Haushalte, einer generationengerechten
Finanzpolitik und Investitionen in die Zukunft. Sie ist sich dabei der fi-
nanzpolitischen Zasur, die durch die Krisen der vergangenen Jahre,
aber auch durch die anhaltende Wachstumsschwache ausgeldst wird,

in besonderer Weise bewusst.

Alle staatlichen Ebenen stehen in den kommenden Jahren vor der Auf-
gabe, eine auf Grund der schwierigen Wirtschaftslage und der demo-
graphischen Entwicklung spurbar eingetribte Einnahmenperspektive
mit den hohen und weiter aufwachsenden Bedarfen auf der Ausgaben-
seite in Einklang zu bringen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden und
die Vorgaben der Schuldenbremse dauerhaft einzuhalten, bedarf es

dauerhaft einer ehrgeizigen und ambitionierten Finanzpolitik.

Dazu gehdrt es, die Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenstruktur des
Landes sowie Leistungsstandards regelmafig und ergebnisoffen auf
den Prufstand zu stellen. Um auch in den kommenden Jahren hand-
lungsfahig zu bleiben, muss das Land auch in Zukunft im Rahmen der
jeweiligen Haushaltaufstellung seine Ausgaben konsequent priorisieren

und bestehende Einnahmepotenziale ausschopfen.
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Vor diesem Hintergrund wird es in den kommenden Jahren entschei-
dend darauf ankommen, den in dieser Legislaturperiode eingeschlage-
nen Konsolidierungskurs systematisch und ambitioniert weiterzuentwi-
ckeln und an die sich immer wieder andernden Rahmenbedingungen
anzupassen. Klar ist aber auch, dass ohne durchgreifende Verbesse-
rung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer nachhalti-
gen Gesundung des Landeshaushalts Grenzen gesetzt sind. Umso
wichtiger ist daher eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik auf
Bundesebene, die fur eine nachhaltige Starkung der Wachstumskrafte
und damit auch fur eine stabile staatliche Einnahmebasis sorgt.

Die finanziellen Mittel aus dem Infrastruktursondervermdégen des Bun-
des sowie aus den weiteren Investitionsprogrammen des Bundes bie-
ten vor diesem Hintergrund die Chance, dass Deutschland wieder ein
dauerhaft hoheres Wirtschaftswachstum realisieren kann. Die zusatzli-
chen Investitionen missen durch ehrgeizige Strukturreformen und den
umfassenden Abbau von Burokratie auf allen staatlichen Ebenen be-

gleitet werden, um die Wachstumskrafte nachhaltig zu starken.

3. Gesamtuberblick

3.1 Entwicklung der Ertrage und Aufwendungen

Ausweis des
doppischen
Gesamter-
gebnisses

Gesamter-
folgsplan

Durch das Haushaltsmodernisierungsgesetz vom 1. April 2022 wurde
in Hessen die einheitliche und durchgangige Darstellung des Ressour-
cenverbrauchs auf der Basis von Aufwendungen und Ertragen uber die
Produkte, Kapitel und Einzelplane beschlossen. Die Addition der Auf-
wendungen und Ertrage Uber alle Einzelplane ermdoglicht auf der
Ebene des Gesamtplans den Ausweis eines doppischen Gesamter-

gebnisses.

Durch die Beriucksichtigung von im jeweiligen Planjahr bereits verur-
sachten aber erst in spateren Jahren zahlungswirksamen Betragen
zeigt der Erfolgsplan den mit der Haushaltsplanung verbundenen Res-

sourcenverbrauch sowie den zu erwartenden Werteverzehr beim Ver-
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mdgen des Landes auf. Im Unterschied zum konsolidierten Gesamtab-
schluss werden im Gesamterfolgsplan des Landeshaushalts die Lan-
desbetriebe, Sondervermdgen und Hochschulen sowie die einzubezie-
henden Beteiligungen mit ihren jeweiligen Zu- und Abfuhrungen er-

fasst.

Tabelle 4: Eckdaten Gesamterfolgsplan' fir 2025 bis 2029

Soll Nachtrag Entwurf Planjahre
2025 2025 2026 2027 2028 2029
- in Mio. Euro -

Verwaltungser-
e -9.206,4 -10.171,9 -1.152,1 639 1.229 1.692
Ertrage 44.235,3 44.226,1 45.331,3 46.242 47.155 48.247
Darin enthalten:

Steuern, steuerihnl. 29.706,5 29.706,5 30.741,1 31.695 32.550 33.608

Ertréage

Zuweis.u. Zuschisse 6.506,7 6.500,7 6.766,4 6.921 7.053 7.098

Sonstige Ertrage 1.144,9 1.144,8 727,7 527 527 527
Aufwendungen 53.441,6 54.397,9 46.483,4 45.603 45.925 46.555
darin enthalten:

Personalaufwand 21.482,0 21.532,8 14.970,3 14.805 14.826 14.826

Zuweis. u. Zuschiisse 15.081,5 15.267,3 14.738,7 14.706 14.859 15.034

Finanzausgleich 8.246,2 8.546,2 7.9443 7.765 7.827 8.073

Verwaltungstatigkeit 3.241 1 3.250,8 3.304,5 3.242 3.253 3.263

Abschreibungen 526,1 526,1 520,6 522 517 513

Sg:sﬁge Aufwendun- -340,0 70,0 -308,9 -753 -641 -433
Finanzergebnis -4.639,5 -4.639,5 -5.289,0 -5.536 -5.649 -5.782
darin enthalten:

c:f\/\;uragsérgulgzr:gsluggl 3.793,1 3.793,1 4.108,1 4.108 4.108 4.108

hilfe-Rst.

Zineaufw. flr Kapital- 10555  1.0555 1.226,5 1.499 1,638 1.771

Ergebnis der Ge-
schaftstatigkeit

-13.845,9 -14.811,4 -6.441,2 -4.897

Steuern 57 57 6,9 11 16 16

Ergebnis -13.851,5 -14.817,0 -6.448,1 -4.909 -4.435 -4.105

" ohne Landesbetriebe, Sondervermégen und Hochschulen, Abweichungen durch Runden méglich.
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Das doppische Gesamtergebnis setzt sich aus dem Verwaltungsergeb-
nis, dem Finanzergebnis und den vom Land als Steuerschuldner zu
zahlenden Steuern zusammen. Verwaltungs- und Finanzergebnis bil-
den zusammen das Ergebnis der Geschaftstatigkeit. Das Verwaltungs-
ergebnis ergibt sich aus dem Saldo aller Ertrage und Aufwendungen
ohne Zinsertrage und -aufwendungen, die gesondert im Finanzergebnis

ausgewiesen werden.

In Tabelle 4 werden das Verwaltungs-, Finanz- und Gesamtergebnis flr
den Zeitraum 2025 bis 2029 ausgewiesen. Insgesamt ist in diesem Zeit-
raum mit einem weiteren Ressourcenverbrauch in Hohe von knapp
34,7 Mrd. Euro zu rechnen. Der hohe Fehlbetrag im Jahr 2025, auf den
ein Anteil von Uber 40 % des geplanten Ressourcenverbrauchs im Fi-
nanzplanungszeitraum entfallt, ist u.a. auf die schwache Wirtschaftsen-
twicklung sowie insbesondere auf die Auswirkungen der Besoldungser-
héhung fur Beamte im Jahr 2025 in Hohe von insgesamt rd. 10,6 %

zuriuckzufihren.

Das Verwaltungsergebnis verbessert sich im Finanzplanungszeitraum
von -10,2 Mrd. Euro im Jahr 2025 auf +1,7 Mrd. Euro im Jahr 2029. Die
Ertrage erhdhen sich dabei um rd. 4,0 Mrd. Euro, wozu die Ertrage aus
Steuern und steuerahnlichen Abgaben mit rd. 3,9 Mrd. Euro den grofi3-

ten Teil beisteuern.

Gleichzeitig gehen im Finanzplanungszeitraum die Aufwendungen zu-
rick. Im Planungsendjahr liegen sie mit voraussichtlich rd. 46,6 Mrd.
Euro um rd. 7,8 Mrd. Euro unter dem Niveau des Nachtrags 2025. Zu-
ruckzufihren ist dies vor allem auf den hohen Einmaleffekt in Folge der
Besoldungserhohung fur Beamte im Jahr 2025. Im Planungsendjahr
2029 liegt der Personalaufwand um 6,7 Mrd. unterhalb des Ausgangs-
werts im Jahr 2025.

Das Finanzergebnis weist in allen Jahren deutliche Minusbetrage aus.

Neben dem Zinsaufwand fur die Verschuldung des Landes am Kapital-
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markt, der im Finanzplanungszeitraum deutlich aufwachst (+0,7 Mrd.
Euro), tragt hierzu vor allem der Aufwand aus der erforderlichen Aufzin-

sung der Pensions- und Beihilferlckstellungen bei.

3.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Moderate In liquiditatsorientierter bzw. kameraler Betrachtungsweise erhohen
Ausgaben-
und ... sich die bereinigten Gesamtausgaben des Landes von 38,7 Mrd. Euro

im Nachtrag 2025 auf 41,9 Mrd. Euro im Jahr 2029 um jahresdurch-
schnittlich 2,0 % (vgl. Tabelle 5). Bereinigt um die Ausgaben im Kom-
munalen Finanzausgleich belauft sich die jahresdurchschnittliche

Wachstumsrate ebenfalls auf 2,0 %.

Tabelle 5: Kamerale Eckdaten 2025 bis 2029

Soll Nachtrag Entwurf Planjahre
2025 2025 2026 2027 2028
- in Mio. Euro -
Gesamtausgaben 38.090,9 38.696,7 39.556,3 40.278 40.940 41.946
(bereinigt)
Veranderung in % (-2,0) (-0,4) (+2,2) (+1,8) (+1,6) (+2,5)
ohne KFA 30.959,9 31.565,7 32.151,3 32.746 33.355 34.125
Veranderung in % (- 3,0) (-1,1) (+1,9) (+1,8) (+1,9) (+2,3)
Gesamteinnahmen 36.327,7 36.318,5 37.677,8 38.549 39.464 40.577
(bereinigt)
Veranderung in % (+3,1) (+3,1) (+3,7) (+2,3) (+24) (+2,8)
Finanzierungssaldo -1.763,2 -2.378,2 -1.878,5 -1.729 -1.475 -1.370
Nettokreditaufnahme 670,0 1.785,0 1.655,4 1.540 1.455 1.370
nachrichtlich:
max. zulassige NKA nach Ar-
693,9 1.815,6 1.868,6 1.570 1.486 1.400
tikel 141-Gesetz
Globale Minderaus-
-580,0 -580,0 -750,0 -1.450 -1.600 -1.600
gabe/Handlungsbedarf
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Die bereinigten Einnahmen des Landes wachsen von rd. 36,3 Mrd.
Euro im Nachtrag 2025 auf knapp 40,6 Mrd. Euro im Jahr 2029. Mit
einer jahresdurchschnittlichen Veranderungsrate in Hohe von 2,8 %
entwickeln sie sich etwas dynamischer als die bereinigten Ausgaben.
Der Einnahmenverlauf wird mafigeblich durch die Steuereinnahmen
bestimmt. Auf Basis der Oktober-Steuerschatzung 2025 nehmen diese

in den kommenden Jahren um durchschnittlich 3,7 % pro Jahr zu.

Der Finanzierungssaldo, d. h. die Differenz zwischen den bereinigten
Einnahmen und Ausgaben, verbessert sich von knapp -2,4 Mrd. Euro
im Nachtrag 2025 auf etwas unter -1,4 Mrd. Euro im Jahr 2029. Die
Nettokreditaufnahme des Landes wird im gleichen Zeitraum von 1,8
Mrd. Euro im Nachtragsentwurf 2025 auf 1,4 Mrd. Euro im Jahr 2029

zurlickgefiihrt (vgl. hierzu auch Ubersicht 6).

Ausgleichszahlungen liberstiegen Schulden deutlich
Schulden und Zahlungen des Landes im Finanzausgleich

Mrd. €
B Bestand Ende 2024 OAufwuchs 2025 bis 2029
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Schulden kumulierte Zahlungen
Finanzausgleich

Kumulierte Zahlungen seit 1995 in den friiheren Lénderfinanzausgleich und den jetzigen Finanzkraft-
ausgleich.

Die Haushaltsschulden des Landes steigen dadurch zwischen 2025
und 2029 um knapp 7,8 Mrd. Euro auf rd. 55,1 Mrd. Euro an. Im glei-
chen Zeitraum muss Hessen voraussichtlich 20,3 Mrd. Euro in den

bundesstaatlichen Finanzkraftausgleich zugunsten armerer Lander
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einzahlen. Damit werden sich die Beitrage Hessens seit der Einbezie-
hung der ostdeutschen Lander im Jahr 1995 fur den friheren Lander-
finanzausgleich und den jetzigen Finanzkraftausgleich auf eine Ge-
samtsumme von rund 86 Mrd. Euro summieren (vgl. Abbildung 9).

Auch die vorliegende Finanzplanung enthalt in allen Jahren wieder Glo-
balpositionen. Diese Globalpositionen definieren aus heutiger Sicht
den finanzpolitischen Handlungsbedarf, der in den kommenden Jahren
vom Haushaltsgesetzgeber aufgelost werden muss, um die Regel-
grenze der Schuldenbremse einzuhalten. Mit dem Ausweis als globale
Minderausgabe ist keine inhaltliche Vorfestlegung verbunden, ob die
erforderlichen Konsolidierungsmafinahmen auf der Einnahmen- oder

Ausgabenseite ansetzen.

SchlieBlich darf nicht aus dem Blick geraten, dass die Perspektiven fur
den Landeshaushalt weiterhin mit einem hohen Maf} an Unsicherhei-
ten behaftet sind. Diese Unsicherheiten bergen sowohl Risiken, aber
auch, wie zuletzt die jungsten Ergebnisse der Herbst-Steuerschatzung

2025 zeigen, Chancen.

4. Einzelaspekte der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2029

4.1 Einnahmen

4 1.1 Steuereinnahmen

Steuerein-
nahmen ent-
wickeln sich
verhalten

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den letzten Jahren auf
Grund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
insgesamt verhalten. Die wirtschaftliche Stagnation der letzten Jahre
spiegelte sich in den immer wieder erforderlichen Abwartskorrekturen
der Einnahmenperspektiven fur die o6ffentlichen Haushalte wider. Zu-
letzt mussten im Rahmen der Mai-Steuerschatzung 2025 die Einnah-
menansatze, u.a. auf Grund der Auswirkungen der Steuerrechtsande-
rungen zum Abbau der kalten Progression, deutlich nach unten revi-

diert werden.

Das gesamtstaatliche Steueraufkommen entwickelt sich im laufenden
Jahr jedoch insgesamt spurbar besser als noch im Mai erwartet. Der
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damit verbundene Basiseffekt beeinflusst die Steueraussichten fur die
kommenden Jahre positiv. Daneben konnten zuletzt auch die Annah-

men zum weiteren Konjunkturverlauf vor dem Hintergrund der expan-

erschatzung siven wirtschafts- und finanzpolitischen MaRnahmen der Bundesregie-
rung (z.B. ,Investitionsbooster®) leicht angehoben werden.
Beide Effekte zusammengenommen ermdglichten im Rahmen der Ok-
tober-Steuerschatzung 2025 eine moderate Aufwartskorrektur der ge-
samtstaatlichen Steuereinnahmen bis zum Jahr 2029 um rd. 33,7 Mrd.
Euro (Abbildung 10).
Abbildung 10: Leichter Anstieg der Steuereinnahmen prognostiziert
Entwicklung des gesamtstaatlichen Steuerautkommens seit 2020
Mio. €
1.200
1,080 1.116
1.100 1.051 1
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800 740 980 || 1.006 | 1043 |{ 073
700
600 I
500

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ist-Werte B Schatzung Mai 2025 m Schatzung Okt 2025

Die sich vor diesem Hintergrund im aktuellen Finanzplanungszeitraum
ergebenden Steueransatze werden in Tabelle 6 ausgewiesen. Die An-
satze des Nachtragshaushaltes 2025 bleiben unverandert. Sofern sich
die im Rahmen der Steuerschatzung in Aussicht gestellten Steuer-
mehreinahmen bis Jahresende tatsachlich realisieren sollten, werden
diese regelgebunden zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme des

Landes eingesetzt.

Die Steueransatze ab dem Jahr 2026 basieren dagegen auf den Er-
gebnissen der Oktober-Steuerschatzung 2025 (vgl. Tabelle 6). Darin

sind die zu erwartenden Auswirkungen des noch nicht beschlossenen
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Steueranderungsgesetzes 2025 bereits enthalten, das u.a. eine Erhoé-
hung der Pendlerpauschale sowie die Absenkung des Umsatzsteuer-

satzes in der Gastronomie vorsieht.

Tabelle 6: Entwicklung der Steuereinnahmen

Soll Nachtrag Entwurf Planjahre

2025 2025 2026 2027 2028 2029

- in Mio. Euro -

Steuereinnahmen ohne
19.574,9 19.574,9 21.134,5 21.879 22.454 23.342

Umsatzsteuer
Umsatzsteuer 7.758,8 7.758,8 7.562,9 7.772 8.052 8.222
- darin enthaltener Finanzkraft-

(-3.571,5) (-3.571,5) (-3.983,0) (-4.115) (-4.227) (-4.394)
ausgleich
Steuern insgesamt 27.333,7 27.333,7 28.697,4 29.651 30.506 31.564
(Veranderung in %) (+2,0) (+2,0) (+5,0) (+3,3) (+2,9) (+3,5)
Steuerdeckungsquote (in %) 71,8 70,6 72,5 73,6 74,5 75,2

4.1.2 Horizontaler Finanzkraftausgleich

Hessen gibt Das Ausgleichsvolumen im Rahmen des Finanzkraftausgleichs (FKA)
2024 rd. 3,7
Mrd. Euro betrug im Jahr 2024 rd. 18,7 Mrd. Euro. Es lag damit um 0,4 Mrd. Euro

Uber dem Vorjahreswert. Hessen wies mit einem Abschlag in Héhe von
3,7 Mrd. Euro nach Bayern (rd. 9,8 Mrd. Euro) und Baden-W(urttem-
berg (rd. 5,0 Mrd. Euro) in absoluten Zahlen wieder den dritthdchsten
Abschlagsbetrag im Rahmen des FKA auf. Daruber hinaus gehorte
auch Hamburg zum Kreis der Geberlander. Groldter Zuweisungsemp-

fanger war erneut Berlin, das rd. 3,9 Mrd. Euro erhielt.

Hessen wei- Mit 595 Euro entfallt auf jede Einwohnerin bzw. jeden Einwohner Hes-
terhin auf

Platz 2 bei sens der zweithochste Abschlagsbetrag im Landervergleich. An der
Pro-Kopf-Be-

Spitze liegt unverandert Bayern mit einem Pro-Kopf-Abschlag von
740 Euro. An dritter Stelle folgt Baden-Wurttemberg (448 Euro).

Hauptprofiteure waren wie in den Jahren zuvor Berlin (1.074 Euro) und

lastung
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Bremen (1.316 Euro). Die beiden Stadtstaaten hangen traditionell be-
sonders stark ,am Tropf* der bundesstaatlichen Solidargemeinschaft.
Daneben zahlen vor allem die ostdeutschen Bundeslander und das
Saarland zu den Empfangern der Transferleistungen (vgl. Abbildung
11).

Vier Geber- und zwolf Nehmerlander
FKA-Abschlage (-) und -Zuschlage (+) je Einwohner 2024

in €
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Auf Basis der Ergebnisse der Oktober-Steuerschatzung 2025 muss
davon ausgegangen werden, dass die Ausgleichsverpflichtungen des
Landes kontinuierlich ansteigen werden. Bereits fur das kommende
Jahr konnte gemaly der aktuellen Schatzung die Marke von
4 Mrd. Euro erreicht werden. In den Jahren 2025 bis 2029 summiert
sich der Solidarbeitrag des Landes flr die finanzschwachen Lander auf
uber 20 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 12)

Diese Entwicklung unterstreicht, dass eine Entlastung der Zahlerlander
im Finanzausgleich dringend geboten ist. In einem ersten Schritt ist es
daher erforderlich, dass die vom Bund zugesagte Entlastung der Ge-
berlander im Finanzausgleich in Hohe von 400 Mio. Euro p.a. sehr zeit-
nah auf den Weg gebracht wird. DarUber hinaus bedarf es perspekti-
visch einer grundsatzlichen Reform der Bund-Lander-Finanzbeziehun-

gen, die die Eigenverantwortlichkeit von Landern und Kommunen
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starkt und eine Erhdéhung der Anreizgerechtigkeit des Finanzaus-

gleichs zum Ziel hat.

Abbildung 12: Ausgleichsleistungen steigen auf deutlich tiber 4 Mrd. Euro
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4.1.3 Sonstige Einnahmen
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Neben den Steuereinnahmen verfugt das Land mit den Eigenen Ein-
nahmen, den Ubertragungseinnahmen fiir laufende Zwecke sowie den
Investitionszuschissen von Dritten Uber weitere Einnahmekomponen-

ten zur Deckung seiner Ausgaben.

Den groften Einzelposten bilden mit einem Betrag von rd. 6 Mrd. Euro
die laufenden Ubertragungseinnahmen (vgl. Abbildung 13). Der An-
stieg im Jahr 2026 ist u.a. auf die erstmalige Enthahme aus dem Son-
dervermogen Versorgungsrucklage Hessen, auf hohere Bundesmittel
fur die Leistungen fur Unterkunft und Heizung (SGB Il) sowie fur den

Ausbau der Ganztagsgrundschulen zurtckzuflhren.

Die Eigenen Einnahmen des Landes bestehen im Wesentlichen aus
Gebuhren, Darlehensruckflissen sowie aus Einnahmen aus wirtschaft-
licher Tatigkeit. Den quantitativ bedeutsamsten Einnahmeblock bilden
hierbei regelmalig die Gebuhren und GeldbufRen, deren Aufkommen
sich ab dem Jahr 2026 jeweils in einer Gro3enordnung von rd. 830 Mio.

Euro pro Jahr bewegt. Die Einnahmespitze im Jahr 2025 ist vor allem
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auf eine einmalige Abfliihrung von Baurlcklagen der Hessischen Hoch-

schulen an den Landeshaushalt zurtickzufuhren.

Abbildung 13: Stabile Entwicklung der sonstigen Einnahmen
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Die Investitionszuweisungen steigen ab dem Jahr 2026 vor allem auf
Grund des Landesanteils am Lander-und-Kommunal-Infrastrukturfi-
nanzierungsgesetz (LUKIFG) an, die im Rahmen der Investitionsoffen-

sive von Hessen vereinnahmt werden.

4.2 Ausgaben

4.2.1 Personalausgaben

Personalaus-
gaben stei-
gen auf rd.
16,3 Mrd.
Euro

Die Personalausgaben bilden auf Grund der verfassungsrechtlich vorge-
gebenen Aufgabenstruktur traditionell den mit Abstand gréf3ten Ausga-
benblock im Landeshaushalt. Sie steigen von 13,8 Mrd. Euro im Entwurf
des Nachtragshaushalts 2025 auf 16,3 Mrd. Euro im Jahr 2029 um jah-
resdurchschnittlich 4,3 % an. Der Anteil der Personalausgaben an den
bereinigten Gesamtausgaben erhoht sich dadurch von 35,6 % im Jahr
2025 auf 38,9 % im Jahr 2029. Die besondere quantitative Bedeutung
der Personalausgaben sowie die anhaltend hohe Ausgabendynamik zei-
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gen, dass dieser Bereich von der Umsetzung von erforderlichen Konso-
lidierungsmaflnahmen zur Entlastung des Landeshaushalts nicht ausge-

nommen bleiben kann.

Die vorliegenden Personalausgabenansatze berucksichtigen insbeson-

::]:::gi;- dere die Auswirkungen der letzten Tarif- und Besoldungsrunde flr die
::7:2?:'" Jahre 2024 und 2025 und enthalten dartber hinaus Vorsorge fur kiinftige
?eea"uiza‘?’sl:“' Tarif- und Besoldungsanpassungen. Zudem wurde der hohen Ausga-
bendynamik im Bereich der Gesundheitskosten durch eine Anhebung
der Beihilfeansatze Rechnung getragen. Diese beiden Effekte erklaren
damit auch zu einem erheblichen Teil den hohen Aufwuchs der Perso-
nalausgaben im Finanzplanungszeitraum.
Schwarze Der Effekt der Tarif- und Besoldungsanpassung wird zusatzlich durch
g::h::li:en den hohen Personalbestand in der Landesverwaltung verstarkt. Die Lan-
HH 2026 desregierung setzt daher alles daran, einen weiteren Aufwuchs des Stel-
lenbestands in der originaren Landesverwaltung zu vermeiden. Dieses
Ziel wurde auch im Haushalt 2026 wieder erreicht. Nicht zuletzt mit Blick
auf die Herausforderungen des demografischen Wandels muss mittel-
fristig das Ziel jedoch darin bestehen, eine deutliche Trendumkehr ein-
zuleiten. Daneben muss auch im Beihilfebereich nach Wegen gesucht
werden, wie die hohe Ausgabendynamik und die damit verbundenen
Haushaltsbelastungen wieder reduziert werden kénnen. Die Personal-
ausgaben des Landes nehmen vor diesem Hintergrund bis zum Jahr
2029 den in Tabelle 7 dargestellten Verlauf.
Tabelle 7: Entwicklung der Personalausgaben
Soll Nachtrag Entwurf Planjahre
2025 2025 2026 2027 2028 2029
- in Mio. Euro -
Personalausgaben insg. 13.740,4 13.791,2 14.780,0 15.420 15.887 16.338
(Veranderung in %) (+3,0) (+3,4) (+72) (+43) (+3,0) (+2,8)
darunter:
Versorgungsausgaben 3.900,0 3.900,0 4.180,0 4.330 4.480 4.630
Personal-Ausgaben-Quote (in %) 36,1 35,6 37,4 38,3 38,8 38,9




Steigende
Versor-
gungsausga-
ben

Abbildung 14:

Lésungsan-
satz: Alters-
sparbuch
Hessen

- 45 -

Die Entwicklung der Versorgungsausgaben wird auch im neuen Finanz-
planungszeitraum wieder spurbar durch die Veranderung der Zahl der
Versorgungsempfangerinnen und -empfanger gepragt. lhre Zahl erhdht
sich von rd. 87,1 Tsd. zum Ende des Jahres 2025 auf rd. 89,7 Tsd. Ende
2029. Im Vergleich zu fruheren Jahren verlangsamt sich damit der Auf-
wuchs bei der Zahl der Versorgungsempfanger (vgl. Abbildung 14).

Zahl der Versorgungsempfanger stabilisiert sich auf hohem Ni-
veau

Entwicklung der Zahl der Versorgungsempfanger 2010 bis 2035
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Um den langfristigen Herausforderungen in Folge einer steigenden Zahl
von Versorgungsempfangern zu begegnen, hat Hessen bereits im Jahr
1999 mit dem Aufbau eines Kapitalstocks (,Alterssparbuch Hessen®) zur
Abfederung der Belastungen in Folge einer wachsenden Zahl von Ver-
sorgungsempfangern begonnen. Das Hessische Versorgungsruckla-
gengesetz sieht vor, dass die MindestzufUhrung zum Alterssparbuch
Hessen jahrlich um jeweils 2 % angehoben wird. Auf dieser Basis ergibt
sich im Jahr 2026 ein Zufihrungsbetrag in Hohe von rd. 192 Mio. Euro,

der sukzessiv bis zum Jahr 2029 auf rd. 204 Mio. Euro ansteigt.
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Vor dem Hintergrund der bestehenden Konsolidierungserfordernisse so-
wie des erreichten Bestands an Versorgungsempfangern sollen im Jahr
2026 erstmals die Ertrage des Alterssparbuchs Hessen zur Entlastung
des Landeshaushalts eingesetzt werden. Nach der geplanten Neure-
gelung des § 8 des Hessischen Versorgungsriucklagengesetzes (HVer-
sRucklG) sind jahrliche Entnahmen aus dem Sondervermdgen nach
Malgabe des Haushaltsplans moglich. Sie sind jedoch auf die langfristig
aus dem Sondervermdgen erzielbare Rendite von rund 3 Prozent be-
grenzt. Der Vermogensbestand des Alterssparbuchs Hessen bleibt je-

doch unangetastet.

Im Jahr 2024 erzielte das Portfolio eine Gesamtrendite von rd. 7,2%. Bis
zum Jahr 2027 wird der Anteil globaler Aktien schrittweise von 15 % auf
22,5 % erhoht werden. Entsprechend wird die Zielquote fur Aktien von
Unternehmen des Euroraums von 30% auf 22,5% abgesenkt, um eine
paritatische Gewichtung europaischer und globaler Aktien zu erreichen.
Zugleich ist vorgesehen, bis zum Jahr 2027 den Anteil an Unterneh-

mensanleihen von 5 % auf 10 % zu erhohen.

Die Aktienanlage des Alterssparbuchs ist im Marz 2023 auf den europa-
ischen Standard einer Paris Aligned Benchmark (PAB) umgestellt wor-
den. Sie berlcksichtigt den Dekarbonisierungspfad des Pariser Klima-
schutzabkommens hin zu einer CO2-Neutralitat der Finanzanlagen bis
spatestens im Jahr 2045. Ab 2026 soll auch die Investition in Euro-Un-

ternehmensanleihen diesen Anforderungen genugen.

Durch die gesetzlich vorgesehenen jahrlichen Zufihrungen kénnte der
Bestand der Versorgungsrucklage von rund 5,9 Mrd. Euro (Bilanzwert
Stand: 31. Dezember 2024 ) bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums
aufrd. 7,1 Mrd. Euro anwachsen (vgl. Abbildung 15). Der Anteil der Ver-
sorgungsrucklage an den Pensionsruckstellungen wirde dadurch leicht
von 6,0 % im Jahr 2024 auf 5,8 % im Jahr 2029 sinken.
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Abbildung 15: Alterssparbuch Hessen wachst bis 2029 auf 7,1 Mrd. Euro
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4.2.2 Zinsausgaben
Hessen pro- Obwohl die Inflationsrate in Deutschland sowie der Einlagezins der
fitiert aktuell
noch von EZB wieder auf ein Niveau von etwa 2 % zurlickgegangen sind, sind
niedrigem . . . .
Zinsni?/eau die Renditen auf langlaufende Staatsanleihen angestiegen. Dazu hat

insbesondere die Ankindigung einer massiven Ausweitung der Staats-

verschuldung in Deutschland und den USA beigetragen.

Abbildung 16: Durchschnittsverzinsung weiterhin auf niedrigem Niveau

Durchschnittliche Verzinsung der Landesschulden seit 2000
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Hohe globale
Staatsver-
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In den kommenden Jahren ist von einem stark ausgeweiteten Angebot
an Staatsanleihen und dadurch von weiteren Renditeanstiegen auszu-
gehen. Zusammen mit einer hoheren Neuverschuldung hat dies zur
Folge, dass die Zinsausgaben im Finanzplanungszeitraum deutlich an-
steigen. Die sich unter Berucksichtigung der bestehenden Vorbindun-
gen sowie der geplanten Neuverschuldung ergebenden Zinsausgaben

werden in Tabelle 8 ausgewiesen.

Entwicklung der Zinsausgaben

Zinsausgaben

(Veranderung in

%)

Soll Nachtrag Entwurf Planjahre
2025 2025 2026 2027 2028 2029
- in Mio. Euro -
1.088,0 1.088,0 1.260,5 1.537 1.679 1.811
(+ 22,3) (+22,3) (+15,9) (+21,9) (+9,2) (+7.9)

Trendwende
bei Zins-
Steuer- und
Zins-Ausga-
ben-Quote

Gegenuber ihrem bisherigen Tiefststand im Jahr 2022 (rd. 752 Mio.
Euro) werden die Zinsausgaben des Landes bis zum Jahr 2029 vo-
raussichtlich um das 2,5-fache ansteigen. Der bisherige Hochstwert fur
die Zinsausgaben aus dem Jahr 2012 in Héhe von rd. 1,4 Mrd. Euro

konnte bereits im Jahr 2027 Uberschritten werden.

Der erwartete Verlauf bei den Zinsausgaben fuhrt bei der Zins-Steuer-
Quote und der Zins-Ausgaben-Quote zu einer deutlichen Trendum-
kehr. Wie Abbildung 17 verdeutlicht, liegt die Talsohle im Jahr 2022.
Danach ist bei beiden Quoten bis zum Ende des Finanzplanungszeit-
raums ein kraftiger Anstieg zu beobachten. Das heil}t, dass ein immer
groRRerer Anteil der finanziellen Mittel des Landes zur Bedienung des
Schuldendienstes — und damit von Vergangenheitslasten — eingesetzt
werden muss und nicht mehr zur Finanzierung von Zukunftsaufgaben

zur Verfugung steht.
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Abbildung 17: Zinszahlungen belasten Landeshaushalt wieder starker
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Diese Entwicklung unterstreicht die Gefahren, die aus der Kombina-
tion von zusatzlicher Verschuldung und steigenden Zinssatzen fur die
langfristige Tragfahigkeit der 6ffentlichen Haushalte resultieren. Vor
diesem Hintergrund sollten die fiskalischen Spielraume, die kurzfristig
durch die Erweiterung der Verschuldungsspielrdume von Bund und
Landern gewonnen werden, vor allem flr eine Starkung der Wachs-
tumskrafte verwendet werden, um durch ein hoéheres Wirtschafts-
wachstum die steigenden Belastungen auf Grund hoherer Zins- und

Tilgungsausgaben zu kompensieren.

4.2.3 Investitionsausgaben

Hessen in-
vestiert 2025
rd. 3,4 Mrd.
Euro

Nachdem die Investitionsausgaben im Jahr 2024 auf Grund des Son-
dereffekts der einmaligen KapitalmaRnahme zugunsten der HELABA
in Hohe von 2 Mrd. Euro das Rekordniveau von rd. 4,8 Mrd. Euro er-
reichten, ist im Jahr 2025 wieder eine Normalisierung zu verzeichnen.
Mit knapp 3,4 Mrd. Euro liegen sie gleichwohl um tber 500 Mio. Euro
Uber dem um den Sondereffekt bereinigten Ergebnis flr das Jahr
2024.
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Infrastruktur- Der Bund hat im Marz 2025 das kreditfinanzierte Sondervermogen Inf-
sonderver-
mégen des rastruktur und Klimaneutralitat mit einem Gesamtvolumen in Hohe von

Bundes 500 Mrd. Euro eingerichtet. Von dieser Summe sind 100 Mrd. Euro fur
investive MaRnahmen der Lander und ihre Kommunen vorgesehen.
Mitte Oktober haben Bundestag und Bundesrat das Lander- und Kom-
munal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz beschlossen. Es regelt u.a.
die Verteilung der finanziellen Mittel unter den Landern und ermdglicht
Investitionen in die Infrastruktur, etwa in Bevolkerungsschutz, Ver-
kehr, Krankenhauser und Pflege, Energie, Bildung und Betreuung,
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sowie Digitalisierung. Das
Gesetz enthalt zudem Regelungen zum Verwendungszeitraum und zu

den Berichtspflichten gegenuber Bund und Landern.

Land profi- Hessen erhalt aus dem Sondervermogen uber einen Zeitraum von 12
tiert von Lu-
KIFG-Mittel Jahren insgesamt rd. 7,4 Mrd. Euro. Diese Mittel tragen dazu bei, dass

die Investitionsausgaben des Landes ab dem Jahr 2027 auf tber 3,7

Mrd. Euro pro Jahr ausgeweitet werden kénnen (vgl. Abbildung 18).

Abbildung 18: Investitionsausgaben weiterhin auf hohem Niveau
Entwicklung der Investitionsausgaben 2021 bis 2029

Mio. €
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* einschlieBlich KapitalmalRnahmen HELABA in Hohe von 2.000 Mio. Euro

Offen ist zudem, ob, wann und in welcher Hohe Land und Kommunen

zusatzliche Mittel aus dem (aufgestockten) Klima- und Transforma-
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tionsfonds des Bundes sowie im Rahmen der zusatzlichen (kreditfi-
nanzierten) Bundesmittel fir Landesverteidigung und Zivilschutz er-
halten. Die ausgewiesenen Betrage konnen sich dadurch noch erh6-

hen.

Insgesamt summieren sich die Investitionsausgaben in den Jahren
2025 bis 2029 auf Uber 18 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 9). Inhaltliche
Schwerpunkte liegen im LandesstralRenbau, im staatlichen Hochbau,
in den Bereichen OPNV und soziale Wohnraumférderung und dem

Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Tabelle 9: Entwicklung der Investitionsausgaben

Nettoinvestitionen*

Soll Nachtrag Entwurf Planjahre
2025 2025 2026 2027 2028 2029
- in Mio. Euro -
| titi -
bnevnes itionsausga 3.319.8 3.379,8 3.535,3 3.727 3.767 3.752
(Veranderung in %) (-31,5) (- 30,3) (+4,6) (+5,4) (+1,1) (-0,4)
Investitionsquote (in %) 8,7 8,7 8,9 9,3 9,2 8,9

21474 2.207 4 22116 2.301 2.245 2.220

* Investitionsausgaben abzuglich investiver Zuweisungen von Dritten (z. B. Bund)

Sonderver-
mogen
»Wohnungs-
wesen und
Zukunftsin-
vestitionen*

Daruber hinaus steht mit dem Sondervermégen ,Wohnungswesen und
Zukunftsinvestitionen® ein weiteres Instrument fur zusatzliche Mal3nah-
men im investiven Bereich zur Verfugung. Fur die soziale Wohnraum-
forderung sieht der Wirtschaftsplan des Sondervermogens ab 2025

Mittel in Hohe von bis zu 100 Mio. Euro jahrlich vor.

4.3 Ausgaben mit besonderer landespolitischer Bedeutung

4.3.1 Zahlungen an die Kommunen

Leistungen
an Kommu-

Die Leistungen des Landes an seine Kommunen steigen im Finanz-

planungszeitraum erneut spurbar an. Sie liegen im Planungsendjahr




nen steigen
auf lGber 12
Mrd. Euro

Tabelle 10: E

Leistungen an d
Kommunen

(Veranderung in %)

darunter:

men

(Veranderung in %)

KFA-Ausgleichsvolu- 7.131,0 7.131,0 7.405,0 7.532 7.585 7.821
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mit knapp 12,7 Mrd. Euro um rd. 638 Mio. Euro Uber dem Wert des
Jahres 2025 (vgl. Tabelle 10).

ntwicklung der Zahlungen an die Kommunen

Soll Nachtrag Entwurf Planjahre
2025 2025 2026 2027 2028 2029

- in Mio. Euro -
ie 11.737,5 12.041,6 12.139,0 12.346 12.423 12.679
(+3,8) (+6,5) (+0,8) (+1.7) (+0,6) (+2,1)

(+2,6) (+2,6) (+3,8) (+1,7) (+0,7) (+3,1)

Stabilisierung
des KFA er-
hoht Pla-
nungssicher-
heit

Ermittlung der
Festbetrage

Um den hessischen Kommunen vor dem Hintergrund der unsicheren
gesamtwirtschaftlichen Lage einen kontinuierlichen Aufwuchs der Fi-
nanzausgleichsmasse zu gewahrleisten, sind fur die Jahre 2026 und
2027 erneut Festbetrage im KFA vorgesehen. Dies tragt dazu bei, dass
die kommunale Ebene weiterhin Uber ein hohes Mal} an finanzieller

Stabilitat und Planungssicherheit verfugt.

Die Ermittlung der Festbetrage beruht auf der bisherigen Berechnungs-
systematik, die grundsatzlich auf Basis des Wachstums der Steuerein-
nahmen des Landes erfolgt. MalRgeblich fur die aktuelle Berechnung
sind hierbei die Steuereinnahmen in den Jahren 2026 und 2027, die
sich auf Basis der Mai-Steuerschatzung 2025 ergeben. Zudem wurden
bei der Ermittlung die Auswirkungen von geplanten, aber noch nicht
beschlossenen Steuerrechtsanderungen bericksichtigt. Um Doppeler-
fassungen zu vermeiden, wurden zudem zweckgebundene Umsatz-
steuerfestbetrage aus dem Steuerverbund herausgeldst, da diese ent-
weder an die Kommunen weitergegeben werden oder zweckgebunden

zur Finanzierung von Landesausgaben verwendet werden mussen.
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Abbildung 19: KFA , knackt” im Jahr 2027 die 7,5-Mrd. Euro-Marke
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Hinzu treten in den Jahren 2026 und 2027 zwei Sondereffekte: Zum
einen werden die Festbetrage in den beiden Jahren jeweils um 50 Mio.
Euro aus der Rucklage der Heimatumlage verstarkt. Zum anderen wird
die Solidaritatsumlage anhand der positiven Entwicklungen des Steu-
eraufkommens im Referenzzeitraum flur die beiden Jahre jeweils um

45 Mio. Euro hoher eingeplant.

Im Ergebnis steigt der KFA 2026 trotz der angespannten Haushalts-
lage des Landes um 274 Mio. Euro gegenuber dem KFA 2025 (vgl.
Abbildung 19). Mit einem Zuwachs von rd. 248 Mio. Euro bei der
Schlusselmasse profitieren insbesondere die finanzschwachen Kom-
munen. Gleichzeitig wird mit dem KFA-Festbetrag 2027 bereits jetzt ein
weiterer Aufwuchs in Hohe von 127 Mio. Euro gegenuber dem KFA
2026 avisiert.

Die Finanzausgleichsmasse in den Jahren 2028 und 2029 wird eben-
falls anhand der beschriebenen Methode zur Ermittlung der Festbe-
trage (ohne Sondereffekte) auf Grundlage der Mai-Steuerschatzung
2025 ermittelt. Demnach erhoht sich der KFA rechnerisch bis zum Jahr
2029 auf 7,8 Mrd. Euro. In Abhangigkeit von der fur die Jahre 2028 und
2029 noch festzulegenden Methode zur Ermittlung der Héhe des KFA
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sowie der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung kénnen sich diese

Werte ab dem Jahr 2028 noch verandern.

Die Beteiligung des KFA an der Finanzierung der Verkehrsverblinde in
Hohe von rd. 237 Mio. Euro p.a. wird fortgefuhrt und ist bereits in die
Finanzierungsvereinbarungen 2025 bis 2027 mit den Verkehrsverbln-
den eingeflossen. Die investive Forderung der Nahverkehrseinrichtun-
gen wurde ausgehend von 100 Mio. Euro im Jahr 2025 fur die Jahre
2026 bis 2029 mit einem Betrag von 115 Mio. Euro p.a. fortgeschrie-
ben. Hintergrund fur die Erhéhung ist insbesondere der Erhalt des Bau-
rechts flr die Nordmainische S-Bahn und der Beginn der Ausflihrungs-

arbeiten.

Die pauschale Investitionsforderung der Krankenhauser in Hohe von
390 Mio. Euro p.a. wird auf diesem Niveau bis zum Jahr 2029 fortge-
schrieben. Dies ermdglicht sowohl fur die Krankenhaustrager als auch
fur die zur Zahlung der Krankenhausumlage verpflichteten Landkreise
und kreisfreien Stadte ein Hochstmald an Planungssicherheit in finan-

ziell herausfordernden Zeiten.

Fir die Tilgungsleistungen im Rahmen des Kommunalen Schutz-
schirms plant das Land in den Planjahren 2027 bis 2029 mit Landes-
mitteln in Hohe von insgesamt rd. 278 Mio. Euro. Diese werden durch
Zinsdiensthilfen aus originaren Landesmitteln in Hohe von insgesamt
46 Mio. Euro erganzt. In Summe unterstutzt das Land Hessen die Uber
das Programm entschuldeten Kommunen im eigentlichen Finanzpla-
nungszeitraum 2027-2029 mit rd. 324 Mio. Euro. Im Rahmen der HES-
SENKASSE werden in diesem Zeitraum insgesamt rd. 435 Mio. Euro
dem Sondervermogen ,HESSENKASSE® (Kassenkreditentschuldung)
zugefihrt. Das Investitionsprogramm endet mit Ablauf des Jahres
2026.

Ministerprasident Boris Rhein hat vor dem Hintergrund der angespann-
ten Finanzlage den Kommunen im Sommer einen Zukunftspakt fur
starke Kommunen zur Starkung der kommunalen Selbstverwaltung
vorgeschlagen. Dazu gehort, die Finanzen der Kommunen nachhaltig
zu verbessern, sie durch weniger Burokratie und Standards dauerhaft
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zu entlasten sowie die Umsetzung des Investitionsprogramms des

Bundes fur die Kommunen und das Land zu regeln.

4.3.2 Entwicklung der Ausgaben flur Klimaschutz

Prinzip der
Nachhaltig-
keit ist
Staatsziel

Klimaneutra-

litat bis 2045

5,4 Mrd.
Euro Klima-
schutzaus-
gaben

Schwer-
punkte:

OPNV und
Nahmobilitat

Das Land Hessen betrachtet den Klimaschutz als einen wichtigen Be-
standteil seiner Politik. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist als Staatsziel
in der Hessischen Verfassung verankert (vgl. Art. 26¢c HV). Mit der An-
passung des Hessischen Energiegesetzes, dem Hessischen Klimage-
setz sowie dem Klimaplan Hessen sind in den vergangenen Jahren

wichtige Klimaschutzvorhaben auf den Weg gebracht worden.

Beide Gesetze sehen vor, dass das Land Hessen bis zum Jahr 2045
Klimaneutralitat erreicht. Zudem soll der Energieverbrauch von Strom
und Warme bis 2045 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen
gedeckt werden. Die hessische Landesverwaltung soll bereits bis 2030

treibhausgasneutral organisiert werden.

Insgesamt plant das Land Hessen bis 2029 mit Ausgaben fur Klima-
schutz- und KlimawandelanpassungsmaRnahmen in Hohe von rd.
5,4 Mrd. Euro. Die Ausgaben reduzieren sich entsprechend der allge-
meinen Konsolidierungserfordernisse im Landeshaushalt Uber die
Jahre hinweg zwar geringfuigig, sie liegen in der Summe jedoch weiter-
hin bei tber 1 Mrd. Euro pro Jahr (vgl. Tabelle 11).

Mit einem Anteil von rd. 69 % am gesamten Ausgabevolumen fur Kli-
maschutz liegt nach wie vor ein besonderer Schwerpunkt im Bereich
Verkehr und Mobilitat. Das Land stellt hierfir im Finanzplanungszeit-
raum knapp 3,7 Mrd. Euro bereit. Allein zur Férderung von Mal3nah-
men nach dem Mobilitatsférderungsgesetz im Bereich OPNV, zur For-
derung des OPNV-Angebots — einschlieBlich Deutschlandticket — so-
wie zur Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen liegen die Ausga-
ben stabil bei rd. 600 Mio. Euro pro Jahr. Ein erheblicher Teil dieser

Gelder kommt den Kommunen zugute.
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Tabelle 11:  Ausgaben fir Klimaschutz- und KlimawandelanpassungsmaR-
nahmen 2025 bis 2029

Nachtrag Entwurf Planjahre
2025 2026 2027 2028 2029
- in Mio. Euro -
Integrierter Klimaschutzplan Hes-
82,2 83,2 86 89 93

sen 2025
Klimaplan Hessen" 21,4 180,9 178 162 158
Weitere MaRnahmen auflerhalb

. i 832,6 806,8 810 810 802
der Klimapléane
Summe 1.126,2 1.070,9 1.073 1.060 1.052
darunter Zuweisungen aus dem
A 3741 3741 374 374 370

Abweichungen durch Runden sind mdglich.

) Die Mittel zur Férderung von MaRnahmen nach dem Mobilitétsférderungsgesetz/Bereich OPNV sowie zur Fi-
nanzierung von Nahverkehrseinrichtungen wurden vom Bereich ,Weitere MalRnahmen aulRerhalb der Klimaplane*
in den Klimaplan Hessen umgesetzt.

Zusatzlich sind zur weiteren Forderung der Nahmobilitat — insbeson-
dere Ful3- und Radverkehr — jahrlich fast 30 Mio. Euro vorgesehen.
Schliellich profitieren die Landesbediensteten seit 2018 von einem
kostenlosen hessenweiten Jobticket, dessen Kosten fur den Landes-

haushalt bis zum Jahr 2029 auf fast 82 Mio. Euro p.a. ansteigen.

... Walder Im Bereich Landnutzung wird insbesondere die Wiederbewaldung, die
und Land-
wirtschaft... Sanierung von Waldbestanden und die Beseitigung von Waldschaden

durch Stirme, Durre und Schadlinge (u. a. 12-Punkte-Plan-Wald) im
Finanzplanungszeitraum mit durchschnittlich rd. 65 Mio. Euro jahrlich
unterstitzt. Uber die Hessischen Agrarumwelt- und Landschaftspflege-
Malnahmen (HALM) werden vielfaltige Kulturen und die Grunlandex-

tensivierung gefdérdert. Hierfur sind jahrlich bis zu 15 Mio. Euro vorge-

sehen.
...sowie Sa- Um das ehrgeizige Ziel einer CO2-neutralen Landesverwaltung bis zum
nierung Lan- . . ] )
desimmobi- Jahr 2030 zu erreichen, werden u.a. fir Sanierungen im Hochschulbe-

lien reich (COME Il) und weiterer landeseigener Geb&aude sowie zur Aus-

stattung der Dienststellen und Hochschulen mit Photovoltaikanlagen
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und Errichtung von Ladesaulen fur E-Autos in den Jahren 2025 bis

2029 insgesamt rd. 156 Mio. Euro veranschlagt. Zusatzlich sind fur

denselben Zeitraum rd. 45 Mio. Euro fir die Ubererflllung gesetzlicher

Standards bei Neubauten oder Sanierungen landeseigener Gebaude

vorgesehen. Zudem werden die Kommunen zur Steigerung der Ener-

gieeffizienz bei der energetischen Sanierung kommunaler Gebaude mit

bis zu 16 Mio. Euro jahrlich unterstitzt.

Breitband- Neu in den MaRRnahmenkatalog der KlimamalRnahmen mitaufgenom-

ausbau

men wurde der Gigabitinfrastrukturausbau. Durch die verstarkte Nut-

zung von Glasfasernetzen lasst sich der Energieverbrauch der digita-

len Infrastruktur deutlich verringern und tragt somit zur CO2-Reduktion

bei. Fur den gesamten Finanzplanungszeitraum werden vom Land

hierfir insgesamt rd. 420 Mio. Euro bereitgestellt.

4.3.3 Entwicklung der Ausgaben flur Flichtlinge

Geringere Die Aufnahme von hilfs- und schutzbedurftigen Menschen beeinflusst
Fliichtlings-
zahlen den Landeshaushalt weiterhin in erheblichem Malde. Im Jahr 2024 wur-

den in Deutschland Neuzugange von rund 200 Tsd. Asylsuchenden re-
gistriert (2023: rd. 307 Tsd.). Dazu kamen rd. 202 Tsd. aus der Ukraine

einreisende Kriegsflichtlinge.

Abbildung 20: Land stellt weiterhin umfangreiche Mittel fiir Fliichtlinge bereit

Gesamtausgaben flr Fliichtlinge in den Jahren 2021 bis 2026
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Gegenuber dem Jahr 2023 hat die Zahl der Flichtlinge damit deutlich
abgenommen. Im laufenden Jahr stabilisieren sich die Zugangszahlen
auf einem nochmals niedrigeren Niveau. Die ricklaufigen Zugangszah-
len erlauben eine Absenkung der Haushaltsansatze im Asylbereich fur
2026. Wahrend der Bund seine Mittel fur die Lander in diesem Bereich
kontinuierlich reduziert (vgl. Tabelle 12), bleiben die Belastungen fur
den Landeshaushalt gleichwohl betrachtlich (vgl. Abbildung 20).

Im hessischen System der Flichtlingsfinanzierung betreibt und finan-
ziert das Land die Erstaufnahmeeinrichtungen, es unterstutzt die hessi-
schen Kommunen mit der Pauschale nach dem Landesaufnahmege-
setz zur Abgeltung der kommunalen Kosten nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz, gewahrt den Kommunen eine Integrationspauschale
fur alle anerkannten Fluchtlinge und tragt die Kosten fur unbegleitete
minderjahrige Auslander. Ein erheblicher Teil der finanziellen Mittel
flieBt damit an die hessischen Kommunen (vgl. hierzu Tabelle 12). Ak-
tuell erfolgt gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbanden eine

Evaluierung des Landesaufnahmegesetzes.

Tabelle 12: Anteil der Bundesmittel an den fliichtlingsbezogenen Ausgaben

- in Mio. Euro - 2022 2023 2024 2025 2026
A L fur Flucht-
\usgaben des Landes fur Flic 1153 1206  1.209  1.150 923
linge
davon:
an hessische Kommunen 797 644** 710 597 474
dagegen:
Beteiligung des Bundes an den 328* 280 131 94 69
Fliichtlingsausgaben des Landes

* einschl. nachtragliche Spitzabrechnung der 670€-Pauschale flr Zeitraum bis 31.12.2021 und umA Pauschale

(letztmalig in 2022); **einschlieRlich Bundesmittel Ukrainer, Werte gerundet

Hohe Unsi-
cherheit
tiber weitere
Entwicklung

Abzuwarten bleibt schlieRlich, welche Auswirkungen die Mallnahmen
auf EU-Ebene (GEAS) zur besseren Steuerung der Migration auf die

tatsachliche Zahl an Flachtlingen haben werden. Unabhangig davon
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bleiben die Unsicherheiten im Fllchtlingsbereich — auch auf Grund der
Ungewissheit Uber den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs — hoch. Die
weitere Entwicklung der Flichtlingsausgaben lasst sich daher Uber den

Finanzplanungszeitraum hinweg nur schwer prognostizieren.

V. Ausblick

Finanzpla- Die vorliegende Finanzplanung beschreibt auf Basis des aktuellen

I',,‘Lr:ﬁ;ﬁ:m Sach-, Rechts- und Informationsstandes den finanziellen Rahmen,

nahme den der kunftige Haushaltsgesetzgeber mit konkreten Einzelmal3nah-
men ausfullen muss. Allerdings handelt es sich — wie ublich — um eine
Momentaufnahme. Die Erfahrungen in den vergangenen Jahren ha-
ben gezeigt, dass die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen fur
den Landeshaushalt auf der Einnahme- und Ausgabeseite bereits
kurzfristig erheblichen Schwankungen unterliegen konnen.

Realitatsge- Die vorliegende Finanzplanung unterstreicht, dass der Landeshaus-

:,Z‘;,T:of;t-ik halt auch in den kommenden Jahren vor erheblichen Konsolidierungs-

fortsetzen

Ambitionier-
ter Konsoli-
dierungskurs
erforderlich

erfordernissen stehen wird. Um die Vorgaben der Schuldenbremse
einzuhalten und gleichzeitig die notwendigen finanziellen Spielraume
fur gezielte Akzentsetzungen zur Fortentwicklung Hessens zu erhal-
ten, ist eine Fortsetzung des bereits mit dem Nachtragshaushalt 2024
eingeschlagenen Konsolidierungskurses mit Augenmalf unausweich-
lich.

Es wird fur den Haushalt 2027 entscheidend darauf ankommen, den
mit den Haushalten 2025 und 2026 eingeschlagenen Konsolidierungs-
kurs mittels Priorisierung ambitioniert weiterzuentwickeln, um den be-
stehenden Handlungsbedarf im Haushaltsaufstellungsverfahren
durch konkrete Mal3nahmen aufzulésen. Erleichtert werden konnte die
Umsetzung dieser Vorgabe durch ein entschlossenes und planbares
Handeln der Bundesregierung zum Abbau des Reformstaus, zur Star-
kung der internationalen Wettbewerbsfahigkeit des Standorts

Deutschland und zur nachhaltigen Belebung der Wachstumskréafte.
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Gesamterfolgsplan 2025 bis 2029

Zusammenfassung der Ertrage und Aufwendungen

(in Mio. Euro)
Position VKR Bezeichnung 2025 Y 20262 2028 2029
550-557, " T "
1 559 Steuerertrage und steuerdhnliche Ertrage 29.706,5 30.741,1 31.695 32.550 33.608
Ertrage aus
2 558 . . ) 311,6 353,6 354 309 309
Finanzausgleichsbeziehungen
540-543, Ertrige aus Zuweisungen und
3 580-589, ge 9 6.500,7 6.766,4 6.921 7.053 7.098
Zuschiissen
591
500-519, " et L
4 530-531, Er;'::;:"l‘;s\;e""a""“gsmt'gke't’ 13435  1.4054 1.405 1.408 1.400
548-549
5 520-529 B.estan(.isveranderungen | aktivierte 20,9 27.9 28 28 28
Eigenleistungen
533-539,
6 545-547, Sonstige Ertrage 1.144,8 727,7 527 527 527
590, 592
6a Ertrage aus Verrechnungen 5.198,1 5.309,3 5.313 5.281 5.278
Summe Ertréage 44.226,1 45.331,3
600-619, . i
8 670-691 Aufwendungen fur Verwaltungstatigkeit 3.250,8 3.304,5 3.242 3.253 3.263
9 620-649 Personalaufwand 21.532,8 14.970,3 14.805 14.826 14.826
10 660-669 Abschreibungen 526,1 520,6 522 517 513
11 720729 ~ Aufwendungenaus 85462  7.944,3 7.765 7.827 8.073
Finanzausgleichsbeziehungen
710-719, Aufwendungen fur Zuweisungen und
12 730-739, . 9 9 15.267,3 14.738,7 14.706 14.859 15.034
Zuschusse
780-789
650-659,
13 692-699, Sonstige Aufwendungen 70,0 -308,9 -753 -641 -433
791
13a Aufwendungen aus Verrechnungen 5.204,7 5.313,9 5.316 5.283 5.280
Summe Aufwendungen 54.397,9 46.483,4
Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) -10.171,9
16 560-563 Ertrage aus Beteiligungen 15,7 39,9 69 98 98
Ertrage aus anderen Wertpapieren und
17 564-569 Ausleihungen 20,2 37,3 37 37 37
des Finanzanlagevermoégens
18 570-579 Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 261,3 99,5 100 100 100
Abschreibungen auf Finanzanlagen und
19 740-749 Wertpapiere des 0,0 0,0 0 0 0
Umlaufvermdaens
20 760-769 Aufwendungen aus Verlustiibernahmen 0,0 0,0 0 0 0
21 750-759 Zinsen und ahnliche Aufwendungen 4.936,8 5.465,8 5.742 5.884 6.016

Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)

Ergebnis der Geschéaftsstatigkeit

(Saldo 15 und 22) -14.811,4

700-709,

770-779 Steuern 5,7 6,9 11 16 16

Ergebnis (Saldo 23 und 24) -14.817,0

Y Entwurf Nachtragshaushalt 2025 2 Entwurf Haushalt 2026
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
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Entwicklung der Ergebnisse nach Produkten auf der Produktebene des
Hessischen Produktrahmens (PR-H) 2025 bis 2029

(in Mio. Euro)

Bezeichnung 2025 Y 20262 2027 2028 2029

-5.819,0

01 Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung -124,9 -132,2 -137 -139 -141
011 Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung -98,9 -105,7 -110 -112 -114
012 Finanzkontrolle -21,2 -21,6 -22 -22 -22
013 Weitere Ubertragene Aufgaben der Finanzkontrolle -4,8 -4,9 -5 -5 -5
02 Protokoll und Reprasentation -42 4 -44,2 -44 44 -45
022 Polltltcl,che qurdlnlerung, Offentlichkeitsarbeit und 424 442 44 44 45
Représentation
03 Ubergreifende staatliche Aufgaben -5.651,7 -5.572,0 -5.639 -5.739 -5.991
031 Gewabhrleistung der kommunalen Selbstverwaltung -5.321,7 -5.249,7 -5.330 -5.410 -5.688
032 Datenschutzaufsicht -5,8 -6,3 -6 -6 -6
033 Wahlen und Abstimmungen -0,4 -0,4 0 0 0
034 Statistik -28,4 -25,2 -25 -26 -25
035 Strategische Rahmensetzung fiir die Verwaltung -295,5 -290,4 -277 -297 -272

11 Innere Sicherheit -2.118,7 -2.133,2 -2.160 -2.162 -2.163
111 Allgemeine Gefahrenabwehr -2.122,4 -2.136,7 -2.162 -2.164 -2.164
112 Bevélkerungs- und Katastrophenschutz -100,8 -104,6 -104 -105 -105
113 Schutz der Verfassung -24,0 -30,9 -31 -31 -31
114 Ordnungsverwaltung 155,3 167,2 166 166 166

115

Justiz
22 Rechtspflege -925,1 -971,6 -982 977 -976
221 Rechtsprechung -846,8 -883,4 -892 -887 -886
222 Strafverfolgung und Strafvollstreckung -78,3 -88,2 -91 -91 -91
23 Justizvollzug -304,5 -312,3 -305 -306 -310
231 Justizvollzug -304,5 -312,3 -305 -306 -310

Bildung, Wissenschaft und Kultur -11.303,4
31 Bildung -7.571,8 -7.894,8 -8.073 -8.125 -8.159
311 Schulische Allgemeinbildung -5.192,7 -5.423,8 -5.570 -5.624 -5.659
312 Berufliche Bildung -1.451,6 -1.504,3 -1.536 -1.535 -1.535
313 Sonstiges Bildungswesen -40,4 -36,4 -37 -37 -37
314 Ubergreifende Bildungsaufgaben -887,1 -930,3 -931 -928 -928
32 Wissenschaft, Forschung und Lehre -2.935,7 -3.021,0 -3.019 -3.051 -3.141
322 Forschung auf3erhalb von Hochschulen -317,6 -314,0 -306 -304 -295
323 Forschung und Lehre an Hochschulen -2.188,2 -2.627,3 -2.633 -2.667 -2.766
324 Forderung von Studierenden -28,1 -29,2 -29 -29 -29
325 Hochschulmedizin -401,8 -50,5 -51 -51 -50
33 Kultur und Religion -374,6 -387,6 -388 -387 -388
331 Kunst -147,0 -152,9 -157 -157 -159
332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, 66,8 714 67 65 61

Ausstellungen
333 Denkmalschutz und Heimatpflege -77,9 -76,6 -76 -76 -76
334 Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften -82,9 -86,6 -88 -90 -91

Ubergeordnete staatliche Aufgaben

Offentliche Sicherheit und Ordnung

Angelegenheiten des Auslénder- und
Staatsangehdrigkeitsrechts

-26,9

-28,3
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Entwicklung der Ergebnisse nach Produkten auf der Produktebene des
Hessischen Produktrahmens (PR-H) 2025 bis 2029

(in Mio. Euro)
Bezeichnung 2025 Y 20262 2027 2028 2029
Raumordnung, Stadtentwicklung und Verkehr -2.446,5
41 Verkehrsinfrastruktur -1.722,1 -1.150,8 -1.151 -1.151 -1.151
411 Schiene -0,4 -0,3 0 0 0
412 Stral3e -496,9 -481,9 -488 -490 -490
415 Offgntllcher Personennahverkehr und 1.224.0 6677 662 -661 661
Schienenpersonennahverkehr
416 Verkehrssicherheit -0,8 -0,8 -1 -1 -1
Raumordnung, Wohnbauférderung und
42 Geoinformation -724,4 -806,8 -803 -802 -801
Raumordnung, Landesplanung einschlief3lich der
421 Entwicklung des landlichen Raums, Stadtentwicklung 2076 1972 195 194 193
422 Forderung des Wohnungsbaus -455,6 -548,8 -547 -547 -547
423 Geoinformation -61,3 -60,8 -61 -61 -61

Soziale Sicherung, Familie und Jugend

51 Soziale Sicherung -863,4 -804,7 -759 -766 -772
511 Soziale Hilfen -755,4 -690,4 -641 -642 -641
Soziale Entschadigungsrechte nach dem SGB XIV und

512 -54,3 -59,6 -64 -71 =77
dem Soldatenversorgungsgesetz

513 Rehgbllltatlon und Teilhabe von Menschen mit 53,7 54.7 53 54 54
Behinderung

53 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik -1.316,3 -1.370,5 -1.393 -1.390 -1.394

531 Kinder- und Jugendhilfe -1.231,3 -1.289,1 -1.309 -1.304 -1.306

532 Familienhilfe -75,0 -75,3 -79 -81 -83

533 Seniorenpolitik -10,1 -6,1 -5 -5 -5
Zuwanderung und Migration, Gleichstellung,

54 Forderung der Zivilgesellschaft -341,2 -226,0 -226 -225 -225

541 Zuwanderung und Migration -314,1 -202,0 -201 -201 -201

542 Gleichstellung, Gleichbehandlung -1,2 -1,3 -1 -1 -1

Forderung der Zivilgesellschaft

Gesundheit, Verbraucherschutz, Sport und

Erholung

Gesundheitsschutz und -pflege,
61 Krankenversorgung -1.138,7 -1.026,5 -701 -735 -700
611 Gesundheitsschutz -186,7 -195,2 -177 -180 -179
612 Krankenh&user und psychiatrische Einrichtungen -952,0 -831,3 -523 -556 -521
62 Verbraucher- und Arbeitsschutz -114,4 -120,6 -122 -122 -121
621 Verbraucherschutz -82,9 -87,8 -88 -88 -88
622 Arbeitsschutz -31,5 -32,8 -34 -34 -34
63 Sport und Erholung -71,3 -85,3 -51 -38 -36

631 Sport -71,3 -85,3 -51 -38 -36
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Entwicklung der Ergebnisse nach Produkten auf der Produktebene des
Hessischen Produktrahmens (PR-H) 2025 bis 2029

(in Mio. Euro)

Bezeichnung 2025 Y 20262 2027 2028 2029

Umwelt und Natur

71 Umwelt- und Naturschutz -282,7 -249,5 -236 -237 -240

711 Naturschutz und Landschaftspflege -45,4 -41,7 -42 -42 -42

712 Gewasserschutz und —pflege -56,5 -57,8 -58 -58 -58

713 Umweltschutz -174,2 -142,8 -129 -130 -133
Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen,

14 Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfalle 6.6 1.2 ! ! !
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,

72 Abfallwirtschaft -79,9 -46,9 -48 -48 -48

721 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung -79,9 -46,9 -48 -48 -48

73 Kistenschutz und Hochwasserschutz -1,4 -15 -1 -1 -1

731 Kiistenschutz und Hochwasserschutz -1,4 -1,5 -1 -1 -1

Wirtschaft und Arbeit

81 Arbeitsmarkt -128,5 -132,8 -107 -107 -107
811 Arbeitsmarktpolitik -128,5 -132,8 -107 -107 -107
82 Wirtschaft -579,3 -218,4 -166 -110 -126
821 Wirtschaftsordnung -4,0 -1,7 -2 -2 -1
822 Wirtschaftspolitik -575,2 -216,6 -164 -108 -125
83 Energie und Rohstoffsicherung -12,4 -18,1 -7 -7 -25
831 Energiepolitik und Energieversorgung -12,4 -18,1 -7 -7 -25
84 Land- und Forstwirtschaft -337,3 -328,0 -327 -332 -333
841 Landwirtschaft und Ernahrung -227,6 -219,4 -212 -217 -219
843 Forstwirtschaft, Jagd -109,7 -108,6 -115 -115 -115
Finanzwirtschaft 12.945,5 20.607,2
91 Finanzen -558,8 -249,5 -214 -194 -150
911 Finanzpolitik, Haushalts- und Vermégensmanagement -558,8 -249,5 -214 -194 -150
92 Steuerverwaltung -862,5 -900,2 -902 -904 -904
921 Steuerverwaltung -862,5 -900,2 -902 -904 -904
99 Zentrale Finanzierung 14.366,8 21.757,0 23.052 23.665 24.344
991 Zentrale Finanzierung 15.867,7  23.307,2 24.606 25.217 25.894
999 Allgemeine Verwaltung -1.500,8 -1.550,2 -1.554 -1.552 -1.550

Summe Gesamtplan

D Entwurf Nachtragshaushalt 2025 2 Entwurf Haushalt 2026
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.

-14.817,0
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Eckdaten zur Entwicklung der Landesfinanzen 2025 bis 2029
- in Mio. Euro -

Ausgaben / Einnahmen 2025 2026 ? 2027 2028 2029

Formales Ausgabevolumen 50.530,0 49.958,7 51.756 51.797 51.724

Gesamtausgaben (bereinigt) gem.
Abgrenzung Stabilitatsrat 38.696,7 39.556,3 40.940 41.946
(Veranderung in %) (-0,4) (+2,2) (+1,6) (+2,5)

KFA-Ausgleichsvolumen 7.585
(Veréanderung in %) (+0,7)

Gesamtausgaben (bereinigt)

ohne KFA 31.565,7 32.151,3 33.355 34.125
(Verénderung in %) (-1,1) (+1,9) (+1,9) (+2,3)
darunter:

Personalausgaben 13.791,2 14.780,0 15.420 15.887 16.338
(Veranderung in %) (+3,4) +7,2) (+4,3) (+3,0) (+2,8)
- Personalausgabenquote 3 35,6 37,4 38,3 38,8 38,9
Investitionsausgaben 3.379,8 3.535,3 3.727 3.767 3.752
(Veréanderung in %) (-30,3) (+4,6) (+5,4) (+1,1) (-0,4)
- Investitionsquote * 8,7 8,9 9,3 9,2 8,9
Zinsausgaben 1.088,0 1.260,5 1.537 1.678 1.811
(Veranderung in %) (+22,3) (+ 15,9) (+21,9) (+9,2) (+7,9)
- Zins-Ausgaben-Quote 3 2,8 3,2 3,8 4,1 4,3
- Zins-Steuer-Quote ¥ 4,0 4,4 5,2 5,5 5,7

Gesamteinnahmen (bereinigt) gem.

Abgrenzung Stabilitatsrat 36.318,5 37.677,8 40.577
(Veréanderung in %) (+3,1) (+3,7) (+2,8)
darunter:

Steuereinnahmen 27.333,7 28.697,4 29.651 30.506 31.564
(Veranderung in %) (+2,0) (+5,0) (+3,3) (+2,9) (+3,5)
- Steuerdeckungsquote 4 70,6 72,5 73,6 74,5 75,2

Nettofinanzierungssaldo -1.878,5 -1.729 -1.475 -1.370

D Entwurf Nachtragshaushalt 2025 2 Entwurf Haushalt 2026 ¥ In % der bereinigten Gesamtausgaben 9 In % der Steuereinnahmen

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.



Finanzierungsubersicht

Bezeichnung

Ausgaben

Abschluss-Summe

abziglich

- Schuldentilgung (Kreditmarkt)
- Ricklagenzufuhrung

- Haushaltstechnische Verrechnungen
Gesamtausgaben (bereinigt)

Einnahmen

Abschluss-Summe
abzlglich
- Bruttokreditaufnahme
am Kreditmarkt
- Ricklagenentnahme
- Haushaltstechnische Verrechnungen
Gesamteinnahmen (bereinigt)

Finanzierungssaldo

- 66 -

2025 bis 2029

- in Mio. Euro -

2025 Y 20262
50.530,0 49.958,7
6.384,5 5.090,5
191,8 0,0
5.256,9 5.311,8
38.696,7 39.556,3
50.530,0 49.958,7
8.169,5 6.745,9
785,0 223,1
5.256,9 5.311,8
36.318,5 37.677,8
-2.378,2 -1.878,5

2027

51.756

6.157

5.314
40.278

51.756

7.697
196
5.314
38.549

-1.729

2028

51.797

5.561
15
5.281
40.940

51.797

7.016
36
5.282
39.464

-1.475

Ubersicht 4

2029

51.724

4.484
15
5.278
41.946

51.724

5.854
15
5.279
40.577

-1.370

Y Entwurf Nachtragshaushalt 2025 2 Entwurf Haushalt 2026
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.



Steuereinnahmen 2025 bis 2029
- in Mio. Euro -
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Ubersicht 5

Steuerart 2025 Y 20262

1. Gemeinschaftssteuern und
Gewerbesteuerumlagen 25.172,2 25.807,1 26.672 27.454 28.438
davon:
Lohnsteuer
Gesamtaufkommen 25.284,5 26.980,0 28.561 29.844 31.471
Zerlegungssaldo -1.505,9 -1.741,2 -1.835 -1.929 -2.024
Landesanteil 10.105,9 10.726,5 11.358 11.864 12.515
Veranl. Einkommensteuer
Gesamtaufkommen 2 5.331,5 5.995,1 6.167 6.372 6.689
Landesanteil 2.265,9 2.547,9 2.621 2.708 2.843
Abgeltungsteuer auf
sonstige Kapitalertrage
Gesamtaufkommen 2 3.539,0 3.413,2 3.456 3.559 3.705
Landesanteil 1.769,5 1.706,6 1.728 1.780 1.853
Abgeltungsteuer auf
Zins- und VerauRerungsertrage 9
Gesamtaufkommen 9.475,9 10.717,0 9.701 9.840 10.149
Zerlegungssaldo -7.636,4 -8.636,4 -7.818 -7.932 -8.182
Landesanteil 809,4 915,5 829 839 866
Kérperschaftsteuer®
Gesamtaufkommen ¥ 4.563,6 4.249,4 4.307 3.963 3.775
Zerlegungssaldo -420,0 -440,0 -460 -420 -400
Landesanteil 2.071,8 1.904,7 1.923 1.772 1.687
Steuern vom Umsatz
Landesanteil 7.758,8 7.562,9 7.772 8.052 8.222
Gewerbesteuerumlagen
Gewerbesteuerumlage 390,9 392,8 401 409 432
erhdhte Gewerbesteuerumlage 0,0 0,0 0 0 0

2.Landessteuern 2.161,5 2.890,3 2.979 3.053 3.126
davon:
Erbschaftsteuer 787,4 1.124,5 1.161 1.198 1.234
Grunderwerbsteuer 1.142,8 1.504,8 1.553 1.586 1.620
Rennwett- u. Lotteriesteuern 142,4 143,9 146 149 151
Weitere Steuern nach dem Renn- 49,3 48,6 49 49 50
wett- und Lotteriegesetz
Feuerschutzsteuer 30,0 59,9 61 62 63
Biersteuer 9,6 8,6 9 8 8
Steuereinnahmen insgesamt 27.333,7 28.697,4 29.651 30.506 31.564
(Veranderung in %) (+5,1) (+5,0) (+3,3) (+2,9) (+3,5)

Y Entwurf Nachtragshaushalt 2025 ? Entwurf Haushalt 2026

¥ Nach Abzug von Erstattungen an das Bundeszentralamt fir Steuern.
9 Einschl. EU-Quellensteuer

® Einschl. Mindeststeuer

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.



Neuverschuldung und Schuldenstand
2025 bis 2029

- in Mio. Euro -

Bezeichnung
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20257

20262

2027

Ubersicht 6

A. Kredite am Kreditmarkt
1. Einnahmen aus Krediten
2. Ausgaben zur Schuldentilgung
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

B. Kredite im offentlichen Bereich
1. Einnahmen aus Krediten
2. Ausgaben zur Schuldentilgung
3. Netto-Neuverschuldung im 6ffentlichen
Bereich

C. Schuldenstand ¥

1. Kreditmarktschulden
2. Schulden beim Bund
3. Schulden insgesamt

D. Kreditfinanzierungsquote
(Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt
in % der bereinigten Gesamtausgaben)

8.169,5
6.384,5
1.785,0

0,0

0,0

49.087,8
0,5
49.088,3

4,6

6.745,9
5.090,5
1.655,4

0,0

0,0

50.743,2
0,5
50.743,7

4,2

7.697
6.157
1.540

0,0

0,0

52.283

52.284

3,8

7.016
5.561
1.455

53.738

53.739

3,6

5.854
4.484
1.370

55.108

55.109

3,3

 Entwurf Nachtragshaushalt 2025 2 Entwurf Haushalt 2026
® stand der Landesschulden insgesamt am Ende des Rechnungsjahres 2024 zuziiglich der jahrlichen Nettoneuverschuldung.

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.



- 09 -

Schuldendienst 2025 bis 2029

- in Mio. Euro -

Bezeichnung 2025 Y 2026 ?
1. Zinsausgaben 1.088,0 1.260,5
2. Tilgungsausgaben 6.384,5 5.090,5

davon:

- Kreditmarktmittel 6.384,5 5.090,5

- Bundesdarlehen 0,0 0,0
3. Schuldendienst insgesamt 7.472,5 6.351,1
4. Nachrichtlich:

Zins-Ausgaben-Quote ¥ 2,8 3.2

Zins-Steuer-Quote ¥ 4,0 4.4

2027

1.537

6.157

6.157
0

7.693

3,8
5,2

2028

1.678

5.561

5.561
0

7.239

4,1
5,5

Ubersicht 7

2029

1.811
4.484

4.484
0

6.295

4,3
5,7

Y Entwurf Nachtragshaushalt 2025 2 Entwurf Haushalt 2026
3 Zinsausgaben in % der bereinigten Gesamtausgaben.

4 Zinsausgaben in % der Steuereinnahmen.

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.



Position Gruppierungs-Nr.

11
1101

1102
1103

1104
1105
1113

1114

12

13

14
141

1411
1412
1413
1414
142

15

151

1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
152

011

012
013,014,018,019

015,016
017

061

052,053,055 -
059,062,069

09 (ohne 092)

12

152

153

157
151,154,156
16

211,231
212

232

213,233
217,237
216,235,236
214,234
112,27,28

-70 -
Einnahmen und Ausgaben 2025 bis 2029 nach Arten

- Gemeinsames Schema des Stabilitatsrates -

(in Mio. Euro)

Einnahmeart

Einnahmen der laufenden Rechnung

Steuern
Lohnsteuer

Veranlagte Einkommensteuer

Koérperschaftsteuer, Mindeststeuer, Abgelt.steuer
auf Zins- u. VerauR.ertrage u. son. Kapitalertrage

Umsatzsteuern
Gewerbesteuerumlage

Biersteuer

sonstige Landessteuern

Steueréhnliche Abgaben
(ohne Miinzeinnahmen)

Einnahmen aus wirtschaftl. Tatigkeit

Zinseinnahmen

vom offentlichen Bereich

von Landern

von Gemeinden/Gv.

von Zweckverbéanden

vom sonstigen o6ffentlichen Bereich

von anderen Bereichen

Lfd. Zuweisungen und Zuschisse
(ohne Schuldendiensthilfen)

vom 6ffentlichen Bereich

vom Bund

Landerfinanzausgleich

Sonstige von Léndern

von Gemeinden/Gv.

von Zweckverbénden

von Sozialversicherungstragern
vom sonstigen offentlichen Bereich

von anderen Bereichen

35.117,8

27.333,7
10.105,9

2.265,9
4.650,7

7.758,8
390,9
9,6

2.151,9

43,8

128,0

112,9
11,3

11,3
101,7

6.202,6

5.649,1
4.884,0

68,4
692,3
0,3
21
2,1
553,5

36.339,9

28.697,4
10.726,5
2.547,9
4.577,0

7.562,9
392,8
8,6

2.881,7

55,1

130,9

60,5
3,4

3,4
57,1

6.521,4

5.963,8
4.968,7

79,0
731,0
0,3
2,7
182,1
557,7

37.309

29.651
11.358

2.621
4.520

7.772
401

2.970

55

155

60

57

6.511

5.973
4.967

7

744

182
538

38.129

30.506
11.864

2.708
4.421

8.052
409

3.044

55

180

60

57

6.449

5911
4.939

7

710

182
538

Ubersicht 8

39.231

31.564
12.515

2.843
4.425

8.222
432

3.118

55

180

60

57

6.491

5.959
4.974

7

722

182
532




S71- Ubersicht 8
Einnahmen und Ausgaben 2025 bis 2029 nach Arten

- Gemeinsames Schema des Stabilitatsrates -

(in Mio. Euro))

Position Gruppierungs-Nr.  Einnahmeart 2025 Y 2026 ? 2028 2029
16 Schuldendiensthilfen u. Erstattungen 793 713 73 75 78

von Verwaltungsausgaben
161 Schuldendiensthilfen vom 6ffentlichen Bereich - - - - -
1611 221 vom Bund - - - -
1612 222 von Léndern - - - - -
1613 223 bis 227 vom sonstigen offentlichen Bereich - - - - -
162 26 Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Ver- 79,3 71,3 73 75 78

waltungsausgaben von anderen Bereichen
17 Sonstige Einnahmen der Ifd. Rechnung 1.217,5 803,3 803 803 802
171 111 Gebuhren, sonstige Entgelte 568,2 588,7 588 588 588
172 119 sonstige Einnahmen 649,2 2146 214 214 214
2 Einnahmen der Kapitalrechnung 1.200,7 1.337,9 1.440 1.536 1.546
21 131,132, 135 VeraufRerung von Sachvermégen 13,1 12,9 13 13 13
22 Vermdgensibertragungen 1.172,4 1.323,6 1.426 1.522 1.532
221 Zuweisungen flr Investitionen vom 959,4 1.115,4 1.228 1.323 1.334

offentlichen Bereich
2211 331 vom Bund 543,0 527,1 546 544 555
2212 332 von Léndern - - - - -
2213 333 von Gemeinden/Gv. 179,7 179,0 182 179 179
2214 336 von Sozialversicherungstragern - - - - -
2215 334,337 vom sonstigen &ffentlichen Bereich 236,7 409,3 500 600 600
222 34 Zuschusse f. Investitionen v. and. Bereichen 213,0 208,2 199 199 199
223 29 sonstige Vermdgensubertragungen - - - - -
23 Darlehensriickflisse 14,1 0,5 0 0 0
231 vom offentlichen Bereich 0,0 0,0 0 0 0
2311 172 von Léndern - - - - -
2312 173 von Gemeinden/Gv. 0,0 0,0 0 0 0
2313 177 von Zweckverb&nden - - - - -
2314 171,174,176 vom sonstigen &ffentlichen Bereich - - - - -
232 von anderen Bereichen 14,1 0,4 0 0 0
2321 181,182 von Sonstigen im Inland 14,1 0,4 0 0 0
2322 186 vom Ausland - - - - -
24 133,134 Verauf3erung von Beteiligungen u.a. - - - - -
25 Schuldenaufnahme beim 6ffentl. Bereich - - - - -
251 311 vom Bund - - - - -
252 312 von Landern - - - - -
253 313 von Gemeinden/Gv. - - - - -
254 314,317 vom sonstigen offentlichen Bereich - - - - -
26 14 Gewabhrleistungsruckflisse 1,1 0,9 1 1 1
3 37 Globale Mehr-/Mindereinnahmen - - -200 -200 -200
i Bereinigte Einnahmen (Positionen 1-3)  36.318,5 37.677,8 38.549 39.464 40.577

(Einnahmen ohne besondere

Einanzierungsvorgange)




-72- Ubersicht 8
Einnahmen und Ausgaben 2025 bis 2029 nach Arten

- Gemeinsames Schema des Stabilitatsrates -

(in Mio. Euro)

Position Gruppierungs-Nr. Einnahmeart 2026 2

5 Besondere Finanzierungsvorgange 8.954,5 6.969,0 7.893 7.051 5.869
51 32 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 8.169,5 6.745,9 7.697 7.016 5.854
52 35 Entnahmen aus Ricklagen 785,0 223,1 196 36 15
53 36 Uberschiisse aus Vorjahren - - - - -
6 Zu- und Absetzungen 5.256,9 5.311,8 5.314 5.282 5.279
64 38 Verrechnungen u.a. 5.256,9 5.311,8 5.314 5.282 5.279
7 Abschluss-Summe des Haushalts 50.530,0  49.958,7 51.756 51.797 51.724




-73- Ubersicht 8
Einnahmen und Ausgaben 2025 bis 2029 nach Arten

- Gemeinsames Schema des Stabilitatsrates -
(in Mio. Euro)

Position Gruppierungs-Nr. Ausgabeart 2026 2 2027

1 Ausgaben der laufenden Rechnung 35.896,9 36.771,1 38.001 38.773 39.794
11 4 Personalausgaben 13.791,2 14.780,0 15.420 15.887 16.338
12 Laufender Sachaufwand 3.566,6 3.546,9 3.568 3.550 3.520
121 51 bis 54 Séchliche Verwaltungsausgaben 2.994,9 2.958,3 2.976 2.945 2.914
122 55 Militarische Beschaffungen - - - - -
123 67 Erstattungen an andere Bereiche 59,9 59,0 60 60 61
124 686 Sonstige Zuschisse fur Ifd. Zwecke 511,8 529,6 533 545 545
13 Zinsausgaben 1.088,0 1.260,5 1.537 1.678 1.811
131 an offentlichen Bereich 2,5 3,0 4 5 5
1311 561 an Bund 2,5 3,0 4 5 5
1312 564 an Sondervermogen - - - - -
1313 562,563,567 an sonstigen 6ffentlichen Bereich - - - - -
132 an andere Bereiche 1.085,5 1.257,5 1.533 1.673 1.806
1321 573 fur Ausgleichsforderungen - - - - -
1322 571,575,576 fur Kreditmarktmittel 1.085,5 1.257,5 1.533 1.673 1.806
1323 572 an Sozialversicherungstréger - - - - -
14 Laufende Zuweisungen u. Zuschiisse 17.100,5 17.025,8 17.320 17.504 17.979

(ohne Schuldendiensthilfen)

141 an offentlichen Bereich 10.444,8 10.378,4 10.513 10.570 10.877
1411 611,631 an Bund 35,7 37,6 38 38 38
1412 612 Landerfinanzausgleich - - - - -
1413 632 Sonstige an Lander 86,1 82,4 83 83 83
1414 613 Allgem. Finanzzuweisungen an Gemeinden 5.473,5 5.435,3 5.543 5.595 5.892
1415 633 Sonstige an Gemeinden/Gv. 4.386,3 4.349,4 4.372 4.373 4.379
1416 614,634 an Sondervermogen 374,6 379,8 384 388 392
1417 617,637 an Zweckverbande 4,9 4,2 4 4 4
1418 616,636 an Sozialversicherungstrager 83,8 89,6 90 90 90
142 an andere Bereiche 6.655,7 6.647,4 6.807 6.934 7.101
1422 682,683,685 Sonstige an Unternehmen und 4.649,5 4.584,4 4.679 4.773 4.900
offentlichen Einrichtungen
1423 681 Renten, Unterstlitzungen u.&. 764,9 744,8 751 757 763
1424 684 an soziale und &hnliche Einrichtungen 1.234,1 1.311,5 1.371 1.397 1.431

1425 687,688 an Ausland 7,3 6,7 7 7 7




-74- Ubersicht 8
Einnahmen und Ausgaben 2025 bis 2029 nach Arten

- Gemeinsames Schema des Stabilitatsrates -

('in Mio. Euro)

Position Gruppierungs-Nr. Ausgabeart 2028 2029
15 Schuldendiensthilfen 350,7 157,9 156 154 147
151 an offentlichen Bereich 128,2 129,7 128 126 119
1511 622 an Lander - - - - -
1512 623 an Gemeinden/Gv. 128,2 129,7 128 126 119
1513 621,624,626,627 an sonstigen offentlichen Bereich - - - - -
152 an andere Bereiche 2225 28,2 28 28 28
1521 661,662,664 an Unternehmen u. 6ffentl. Einrichtungen 7,5 13,2 13 13 13
1522 663 an Sonstige im Inland 215,0 15,0 15 15 15
1523 666 an Ausland - - - - -
2 Ausgaben der Kapitalrechnung 3.379,8 3.535,3 3.727 3.767 3.752
21 Sachinvestitionen 727,7 833,3 940 918 927
211 7 BaumaRnahmen 517,0 675,0 799 781 790
212 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 62,3 11,4 11 11 11
213 81 Erwerb von beweglichen Sachen 148,3 146,9 130 125 126
22 Vermdégensibertragungen 2.430,8 2.486,6 2.621 2.683 2.659
221 Zuweisungen fur Investitionen an 1.324,8 1.465,9 1.558 1.574 1.558

offentlichen Bereich
2211 882 an Lander 10,0 6,7 1 1 1
2212 883 an Gemeinden/Gv. 1.009,9 1.154,6 1.220 1.237 1.221
2213 887 an Zweckverbande 5,0 4,4 4 4 4
2214 881,884,886 an sonstigen 6ffentlichen Bereich 299,8 300,2 333 333 333
222 89 Zuschusse f. Investitionen an and. Bereiche 1.106,0 1.020,7 1.064 1.109 1.101
223 69 sonstige Vermdgensubertragungen - - - - -
23 Darlehen 132,2 132,2 132 132 132
231 an offentlichen Bereich - - - - -
2311 852 an Lander - - - - -
2312 853 an Gemeinden/Gv. - - - - -
2313 857 an Zweckverbande - - - - -
2314 851,854,856 an sonstigen offentlichen Bereich - - - - -
232 an andere Bereiche 132,2 132,2 132 132 132
2321 861-863 an Sonstige im Inland 132,2 132,2 132 132 132
2322 866 an Ausland - - - - -
24 83 Erwerb von Beteilungen u. a. 18,5 12,8 13 13 13
25 Schuldentilgung an 6ffentlichen Bereich 0,0 0,0 0 0 0
251 581 an Bund 0,0 0,0 0 0 0
252 584 an Sondervermdgen - - - - -
253 582,583,587 an sonstigen offentlichen Bereich - - - - -
26 87 Gewabhrleistungen 70,7 70,4 20 20 20
3 97 Globale Mehr-/Minderausgaben -580,0 -750,0 -1.450 -1.600 -1.600

Bereinigte Ausgaben (Positionen 1 - 3) 38.696,7 39.556,3 40.278 40.940 41.946
4 (Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgénge)




-75- Ubersicht 8
Einnahmen und Ausgaben 2025 bis 2029 nach Arten

- Gemeinsames Schema des Stabilitatsrates -

(in Mio. Euro)

Position Gruppierungs-Nr. Ausgabeart 2025 Y 2026 ?

5 Besondere Finanzierungsvorgange 6.576,3 5.090,5 6.164 5.576 4.499
51 Tilgungsausgaben am Kreditmarkt 6.384,5 5.090,5 6.157 5.561 4.484
511 595 fur Kreditmarktmittel 6.384,5 5.090,5 6.157 5.561 4.484
512 593 fur Ausgleichsforderungen - - - - -
513 592 an Sozialversicherungstrager - - - - -
514 591,596 an Sonstige - - - - -
52 91 Zufuihrungen an Riicklagen 191,8 - 8 15 15
53 96 Deckung von Vorjahresfehlbetragen - - - - -
6 Zu- und Absetzungen 5.256,9 5.311,8 5.314 5.281 5.278
64 98 Verrechnungen u.&. 5.256,9 5.311,8 5.314 5.281 5.278
7 Abschluss-Summe des Haushalts 50.530,0 49.958,7 51.756 51.797 51.724

 Entwurf Nachtragshaushalt 2025 2 Entwurf Haushalt 2026

Abweichung durch Runden der Zahlen.



	02970
	Antrag Landesregierung
	betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2025 bis 2029

	HESSISCHER LANDTAG

	02970_anl
	02970
	3_Finanzplanung 2025-2029_Anlage




